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Förderrichtlinie zur Stadtentwicklung 

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr

Vom 7. April 2003


A.	 Allgemeiner Teil 

A.1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

A.1.1	 Zur Unterstützung der Selbstverwaltungsaufgaben der 
Städte und Gemeinden gewährt das Land nach Maßga
be dieser Richtlinie und § 44 der Landeshaushaltsord
nung (LHO) sowie den dazu erlassenen Verwaltungs
vorschriften (VV/VVG) Zuwendungen 

- für grundlegende städtebauliche Planungen und 
Untersuchungen, bereichs- bzw. vorhabensbezoge
ne städtebauliche Planungen und Untersuchungen 
sowie die Erschließung von Wohngebieten, sofern 
sie nicht in Gebieten, in denen das besondere Städ
tebaurecht gemäß Baugesetzbuch (BauGB) Anwen
dung findet, liegen (Sanierungsgebiete, Städtebauli
che Entwicklungsmaßnahmen), und 

- für die Vorbereitung und Durchführung Städtebau
licher Entwicklungsmaßnahmen. 

A.1.2	 Die Zuwendungen dienen der gezielten Förderung von 
Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig umsetzbar sind 
und dauerhafte strukturpolitisch positive Auswirkungen 
auf eine ausgewogene Stadt- und Landesentwicklung er
warten lassen (Schwerpunktförderung). 

A.1.3	 Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Förderung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf
grund pflichtgemäßen Ermessens entsprechend dieser 
Richtlinie und im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel. 

A.1.4	 Ausnahmen von dieser Richtlinie bedürfen im Einzelfall 
der Zustimmung des Ministeriums für Stadtentwick
lung, Wohnen und Verkehr (MSWV); bei Ausnahmen 
von grundsätzlicher Bedeutung ist zusätzlich die Zu
stimmung des Ministeriums der Finanzen erforderlich. 

A.2	 Fördergrundsätze 

A.2.1	 Die Förderung soll zur Schaffung der Voraussetzungen 
für eine an den ökonomischen und ökologischen Rah
menbedingungen orientierte, integrierte und nachhalti
ge Stadtentwicklung beitragen. Die Maßnahmen haben 
sich daher in ein Gesamtkonzept zur Stadtentwicklung 
einzuordnen, sofern die Entwicklung dieses Gesamt
konzeptes nicht Gegenstand der Einzelmaßnahme ist. 

A.2.2	 Der Förderung werden das raumordnerische Leitbild der 
dezentralen Konzentration sowie die Ziele und Grund
sätze der Raumordnung und Landesplanung zugrunde 
gelegt; sie ist vorrangig darauf gerichtet, die Funktion 

der regionalen Entwicklungszentren und sonstiger zent
raler Orte zu stärken sowie eine ressourcenschonende 
und bedarfsgerechte Baulandbereitstellung an regional
planerisch geeigneten Standorten zu sichern. 

A.2.3	 Mit den Zuwendungen wird das Ziel der Innenentwick
lung verfolgt, das heißt die Aktivierung innerstädtischer 
Flächenpotentiale (z. B. durch Baulückenschließung 
und städtebaulich sinnvolle Nachverdichtungen, zur 
Ausbildung kompakter und durchmischter Siedlungs
strukturen) sowie die strukturelle Verbesserung der 
städtebaulichen Qualität in bebauten Siedlungsgebie
ten. 

A.2.4	 Die Maßnahmen müssen von besonderer Bedeutung 
und Dringlichkeit für die städtebauliche Entwicklung 
der Gemeinde sein und zudem mittel- bis langfristige 
positive strukturelle Effekte für die Region erwarten las
sen. 

A.3	 Gegenstand der Förderung 

A.3.1	 Grundlegende städtebauliche Planungen und Untersu
chungen nach B.1 

A.3.2	 Bereichs- bzw. vorhabensbezogene städtebauliche Pla
nungen und Untersuchungen nach B.2 

A.3.3	 Maßnahmen zur Erschließung von Wohngebieten nach 
B.3 

A.3.4	 Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung Städ
tebaulicher Entwicklungsmaßnahmen nach B.4 

A.4	 Zuwendungsempfänger 

A.4.1	 Gemeinden, 

A.4.2	 Planungsverbände gemäß § 205 BauGB und sonstige 
Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Ge
meinschaftsarbeit, soweit ihr Zweck die gemeinsame 
Erledigung von Aufgaben der kommunalen Planungs
hoheit ist. 

A.4.3	 Für Maßnahmen nach B.3 und B.4 können Zuwen
dungsempfänger nach A.4.1 und A.4.2 Zuwendungen 
gemäß Nummer 12 VV zu § 44 LHO (VVG) zur Erfül
lung des Zuwendungszweckes an Dritte weiterleiten. 
Voraussetzung für die Weiterleitung ist das Vorliegen ei
nes öffentlich-rechtlichen Vertrages. 

A.5	 Zuwendungsvoraussetzungen 

A.5.1	 Zuwendungen dürfen nur gewährt werden, wenn 

- die Maßnahmen den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung sowie der Regio
nalplanung entsprechen, 
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- die Maßnahmen planungsrechtlich zulässig oder un
bedenklich sind, 

- die Durchführung der Maßnahmen von den zustän
digen Organen des Zuwendungsempfängers be
schlossen worden ist, 

- den Betroffenen und den Trägern öffentlicher Be
lange Gelegenheit zur ausreichenden Mitwirkung 
gegeben wird, 

- der kommunale Eigenanteil gesichert werden kann, 
- die zuwendungsfähigen Kosten der Maßnahmen 

mehr als 12.800 Euro betragen, 
- bei Maßnahmen nach B.3 und B.4 die Finanzierung 

der Gesamtmaßnahme gesichert ist, 
- bei Maßnahmen nach B.3 und B.4 gewährleistet ist, 

dass bei der Übertragung von gemeindlichen Durch
führungsaufgaben nach B.3.1.3 und B.4.2.5 die be
auftragten Unternehmen keine weiteren Verwer
tungsinteressen an der späteren privatwirtschaft
lichen Durchführung der Maßnahmen haben, ins
besondere eine Tätigkeit als Bauträger vertraglich 
ausgeschlossen wird, 

- bei der Durchführung investiver Maßnahmen diese 
behinderten- und altengerecht nach DIN 18025 
(Teil 1 und 2) und DIN 18024 ausgeführt werden 
und 

- Materialien bevorzugt werden, die hinsichtlich ihrer 
Gewinnung, Verarbeitung, Funktion und späteren 
Entsorgung eine hohe Umweltgüte aufweisen. 

A.5.2	 Nicht zuwendungsfähig sind: 

- Personalausgaben und Sachmittel des Zuwendungs
empfängers, 

- Kosten für laufende Rechts- und Steuerberatung so
wie Maklergebühren, 

- Ausgaben, die durch Einnahmen finanziert werden, 
- Ausgaben für Finanzierungskosten einer Vor- und 

Zwischenfinanzierung (Sonderregelung bei Maß
nahmen gemäß B.4 siehe B.4.3.3 und B.4.3.7) oder 
zur Finanzierung des gemeindlichen Eigenantei
les, 

- Ausgaben für Maßnahmen, die eine andere Stelle als 
die Gemeinde auf anderer öffentlich-rechtlicher 
Grundlage zu tragen verpflichtet ist oder ohne recht
liche Verpflichtung tatsächlich oder üblicherweise 
fördert bzw. finanziert, 

- Vorsteuerbeträge nach § 15 des Umsatzsteuergeset
zes, soweit sie von der Umsatzsteuer abgesetzt wer
den können, und 

- Ausgaben, die aus der Nichtanwendung von Rechts
vorschriften oder gesetzlichen Verpflichtungen ent
stehen. 

A.5.3	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 

Werden durchführungsbezogene Maßnahmen gemäß 
B.3 und B.4 mit Maßnahmen gemäß §§ 260 bis 271 
(Vergabe-ABM) bzw. §§ 272 ff. (SAM) des SGB III ver
bunden, so gelten die dabei bewilligten Fördermittel der 
Bundesanstalt für Arbeit als gemeindlicher Eigenanteil. 
Würde sich daraus eine Überfinanzierung der Maßnah

me ergeben, verringert sich die Förderung nach dieser 
Richtlinie entsprechend. 

A.6	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

A.6.1	 Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt. 

A.6.2	 Bei Förderungen gemäß B.1 und B.2 werden die För
dermittel als nicht rückzahlbare Zuweisung gewährt. 

A.6.3	 Die Bewilligung der Fördermittel gemäß B.3 und B.4 er
folgt als zins- und tilgungsfreie Vorauszahlung (bedingt 
rückzahlbare Zuweisung gemäß Nummer 1.1 der VV zu 
§ 23 LHO) auf eine nach Abschluss der Maßnahme fest
zusetzende nicht rückzahlbare Zuweisung. 

A.6.4	 Kann die Bestimmung über die Umwandlung der Vo
rauszahlung in eine nicht rückzahlbare Zuweisung be
reits früher getroffen werden, so kann dies schon zu die
sem Zeitpunkt beantragt werden. 

A.6.5	 Zuwendungsfähig sind die durch die Aufstellung, Ände
rung und Ergänzung der städtebaulichen Planungen und 
Untersuchungen, die Erschließung von Wohngebieten 
und Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen entste
henden und nicht durch Dritte und Einnahmen gedeck
ten angemessenen Ausgaben nach Maßgabe der Num
mern B.1 bis B.4 des Besonderen Teils. 

Zur Steigerung der Effizienz des Fördermitteleinsatzes 
ist der Zuwendungsempfänger gehalten, von der Maß
nahme profitierende Dritte in angemessenem Umfang 
an den Gesamtausgaben zu beteiligen. 

A.6.6	 Soweit Leistungen nach der Verordnung über die Hono
rare für Leistungen der Architekten und Ingenieure 
(HOAI) - in der jeweils gültigen Fassung - erbracht wer
den, werden - nach fachtechnischer Prüfung durch die 
Bewilligungsbehörde - als zuwendungsfähige Ausgaben 
maximal die dort ausgewiesenen mittleren Sätze der Ho
norarzone II anerkannt. Die Anerkennung einer höheren 
Honorarzone setzt den Nachweis eines höheren Schwie
rigkeitsgrades der beantragten Maßnahme voraus. Be
sondere Leistungen sind gesondert zu begründen und 
getrennt auszuweisen. 

Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen sind 
die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/VOL) 
sowie die entsprechenden gültigen landesrechtlichen 
Vorschriften und das Vergaberecht der EU zu beachten. 

Bei der Vergabe von Aufträgen für Untersuchungs- und 
Planungsleistungen (Ingenieurleistungen) ist nach der 
Dienstleistungsrichtlinie (DLR/VOF) der Europäischen 
Gemeinschaft zu verfahren. Sie regelt die Vergabeverfah
ren oberhalb des EU-Schwellenwertes von 200.000 Euro. 
Bei allen Vergabeverfahren, deren Auftragswert den 
EU-Schwellenwert nicht erreicht und den Betrag von 
5.100 Euro übersteigt, sind die Regelungen gemäß Rund
erlass vom 19. April 1996 zum Öffentlichen Auftrags
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wesen; Ausnahmeregelungen bei der Vergabe öffent
licher Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge zuguns
ten von Unternehmen aus Regionen der Europäischen 
Union mit Entwicklungsrückstand (ABl. S. 476) anzu
wenden. 

Bei der Vorbereitung und Durchführung von städtebau
lichen Wettbewerben sind die Grundsätze und Richtli
nien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumpla
nung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW 95) an
zuwenden. 

Bei der Durchführung von Ausschreibungen oder Wett
bewerbsverfahren sind die Bekanntmachungstexte und 
Leistungsbeschreibungen produktneutral sowie diskri
minierungs- und handelshemmnisfrei abzufassen. Auf 
die festgeschriebene Normenhierarchie in § 9 Nr. 4 
VOB/A, § 8 Abs. 2 VOF und § 8 a VOL/A wird verwie
sen. 

Sollte es sich nicht vermeiden lassen, bei Bekanntma
chungstexten und Leistungsbeschreibungen auf nationa
le Normen, Prüfverfahren usw. Bezug zu nehmen, sollte 
gleichzeitig auch eine Öffnungs- und Gleichgewichts
klausel darauf hinweisen, dass Produkte aus anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht über tech
nische Spezifikationen ausgeschlossen werden sollen. 

A.6.7 Der Regelfördersatz beträgt 

- 60 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben 
bei Maßnahmen nach B.1, B.2 und B.4 

- 80 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben 
bei Maßnahmen nach B.3. 

Der Fördersatz kann bei Maßnahmen nach B.4.2 auf 
80 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben er
höht werden, wenn die Gemeinde nachweislich nicht in 
der Lage ist, eine höhere Eigenleistung als 20 vom Hun
dert zu erbringen. Hierzu ist eine Stellungnahme der 
Kommunalaufsicht vorzulegen. 

A.7 Verfahren 

A.7.1 Antragsverfahren 

A.7.1.1 Anträge sind bis zum 30. Januar für das jeweilige Pro
grammjahr (Jahr der Bewilligung) bei der Bewilli
gungsbehörde in einfacher Ausfertigung vorzulegen 
(verbindlicher Antragsvordruck siehe Anlage 1). 

Soweit durch einen Antragsteller mehrere Anträge ge
stellt werden, ist in geeigneter Form eine Priorisierung 
aller Anträge untereinander vorzunehmen. 

A.7.1.2 Über die in den Antragsformularen vorgegebenen Inhal
te hinaus kann die Bewilligungsbehörde weitere für die 
Förderentscheidung notwendige Angaben anfordern. 

A.7.1.3 Anträge kreisangehöriger Gemeinden sind in zweiter 

Ausfertigung dem Landrat als allgemeiner unterer Lan
desbehörde vorzulegen. Dieser leitet seine Stellungnah
me zur 

- Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen, ins
besondere zur planungsrechtlichen Zulässigkeit 
oder Unbedenklichkeit, 

- Förderungswürdigkeit, insbesondere hinsichtlich 
der Fördergrundsätze, 

- Dringlichkeit, 
- Sicherung der Finanzierung des kommunalen Ei

genanteiles, 
- beabsichtigten Kreisentwicklung einschließlich des 

integrierten verkehrlichen Konzeptes für den betref
fenden Landkreis bzw. die betreffende Region sowie 

- Einbindung der Maßnahme in die Gesamtentwick
lungskonzeption der Gemeinde 

unverzüglich, spätestens jedoch binnen eines Monats 
nach Antragstellung der Gemeinde, an die Bewilli
gungsbehörde weiter. 

A.7.1.4 Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Bauen, Ver
kehr und Straßenwesen. 

A.7.2 Programmaufstellung 

Die Bewilligungsbehörde erstellt den Programmentwurf 
und legt diesen spätestens bis zum 30. März eines jeden 
Jahres dem MSWV vor. 

Das MSWV entscheidet auf dieser Grundlage über das 
Programm „Stadtentwicklung“. 

A.7.3 Bewilligungsverfahren 

Die Bewilligungsbehörde erteilt aufgrund der zugewie
senen Fördermittel einen Bescheid. Die allgemeine 
Zweckbindungsfrist beträgt bei Förderungen gemäß den 
Nummern B.3 und B.4.2 fünfundzwanzig Jahre. 

A.7.4 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Das Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren 
richtet sich nach Nummer 7.4 VVG/Nummer 1.4.4 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G). Die 
Auszahlung der Mittel erfolgt auf schriftliche Anforde
rung nach dem Muster der Anlage 2 durch die Bewilli
gungsbehörde. 

A.7.5 Sachberichtsvorlage 

Für Maßnahmen nach B.1, B.2 und B.3 ist der Bewilli
gungsbehörde jährlich zum 1. März ein Sach- und Er
fahrungsbericht in einfacher Ausfertigung vorzulegen 
(Anlage 3). 

Für Maßnahmen nach B.4 ist der Bewilligungsbehörde 
der Sach- und Erfahrungsbericht bis zum 15. Januar vor
zulegen; bei Förderung der Durchführung der Entwick
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lungsmaßnahme nach B.4.2 zusätzlich eine Kosten- und 
Finanzierungsübersicht (Anlage 6). 

A.7.6	 Verwendungsnachweisverfahren 

Für den Nachweis der Verwendung der Fördermittel gel
ten die Bestimmungen der Nummern 10 bis 11 VVG/ 
Nummer 7 ANBest-G. 

Der Nachweis der Verwendung für den einzelnen Zu
wendungsbescheid ist entsprechend dem Grundmuster 3 
zu Nummer 10.3 VVG zu § 44 LHO vom 6. Dezember 
1995 (ABl. 1996 S. 210) zu führen. Ist die endgültige 
Bemessung der Zuwendung noch von zu erzielenden 
Einnahmen oder Erträgen abhängig, ist zunächst ein 
vorläufiger Verwendungsnachweis zu führen. 

A.7.7	 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwal
tungsvorschriften zu § 44 LHO für Zuwendungen an 
Gemeinden in der jeweils gültigen Fassung, soweit nicht 
diese Richtlinie Abweichungen zulässt. 

A.7.8	 Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft. 

A.7.9	 Überleitungsvorschriften 

Diese Richtlinie findet ab ihrem In-Kraft-Treten auch 
Anwendung auf Maßnahmen, die auf der Grundlage ei
ner Richtlinie bzw. eines Erlasses gemäß A.7.8 bereits 
begonnen wurden und zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens dieser Richtlinie noch nicht abgeschlossen sind. 
Von der Anwendung einzelner Vorschriften dieser Richt
linie kann in diesen Fällen bis zum Ablauf des Bewilli
gungszeitraumes - längstens bis zum 31. Dezember 
2004 - abgesehen werden, wenn diese zum Nachteil des 
Zuwendungsempfängers von der jeweiligen Regelung 
der dem Zuwendungsbescheid zugrunde liegenden 
Richtlinie bzw. Erlasses abweicht. 

A.7.10 Sonstiges 

Die Ergebnisse der geförderten Untersuchungen und 
Planungen sind dem MSWV auf Anforderung unent
geltlich zur Verfügung zu stellen. 

B.	 Besonderer Teil 

B.1	 Grundlegende städtebauliche Planungen und Unter
suchungen 

Gefördert werden grundlegende städtebauliche Planun

gen und Untersuchungen, die der Klärung von struktur
politisch und städtebaulich relevanten Entwicklungszie
len unter Berücksichtigung eines qualifizierten regiona
len Interesses dienen, und zwar 

B.1.1	 Orts- und Stadtentwicklungskonzeptionen sowie Ge
meindeübergreifende Entwicklungsplanungen, 

soweit dadurch eine nachhaltige Verbesserung der städ
tebaulichen und stadtstrukturellen Qualitäten sowie po
sitive regionalwirksame und wirtschaftliche Auswirkun
gen dauerhaft zu erwarten sind. 

B.1.2	 Gutachten/Analysen/Konzeptionen zu Einzelaspekten 
der Stadtentwicklung, 

soweit diese Einzelaspekte angesichts der vorhandenen 
Strukturen von erheblicher Bedeutung für die integrier
te und nachhaltige Stadtentwicklung sind. Gutachten/ 
Analysen/Konzeptionen zu Einzelaspekten, wie z. B. 
Stadtbildanalysen, Untersuchungen zum Wohnraumbe
darf, Verkehrsentwicklungskonzeptionen insbesondere 
im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines Flächen
nutzungsplanes oder Stadtentwicklungskonzeptes sowie 
städtebauliche Gutachten zur Gewerbeentwicklung wer
den gefördert, wenn sie insbesondere für die Innenent
wicklung und Steigerung der Attraktivität von Stadtzent
ren erforderlich sind. 

B.1.3	 Flächennutzungspläne 

einschließlich der dazu erforderlichen Landschaftsplä
ne, sofern diese für die Entwicklung bzw. Verdichtung 
vorhandener Siedlungsbereiche dringend erforderlich 
sind. Die Flächennutzungspläne haben Gesamtentwick
lungsplanungen bzw. -konzepte, soweit diese vorhanden 
sind, zu berücksichtigen. 

Die Landschaftspläne sind nur im Zusammenhang mit 
der Erstellung der vorbereitenden Bauleitpläne bis zu ei
ner abwägungsfähigen Fassung förderfähig. Sie sind auf 
der Grundlage der Rechtsvorschriften des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes (BbgNatSchG) in Verbin
dung mit dem gemeinsamen Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Raumordnung und des Minis
teriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
„Bauleitplanung und Landschaftsplanung“ vom 23. Mai 
1997 (ABl. S. 410) zu erstellen. Die Ergebnisse sind 
nach Abwägung mit den anderen Belangen in den Flä
chennutzungsplan aufzunehmen. 

B.1.4	 Baulückenprogramme zur Mobilisierung vorhandener 
Baulandreserven 

zur Erfassung von Baulücken und minder- bzw. behelfs
mäßig genutzten Grundstücken, die kurzfristig als Bau
landreserven zugunsten von Wohnungsbauvorhaben 
bzw. gewerblicher und Mischnutzungen einschließlich 
Infrastruktur mobilisiert werden können. 
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Die Förderung umfasst 

- die städtebauliche und bauplanungsrechtliche Er
fassung und Bewertung der Grundstücke sowie 
Konzeptionen und Strategien zur Umsetzung und 

- die Beratung und Information der Eigentümer sowie 
der Kommune in städtebaulicher und fördertechni
scher Hinsicht, einschließlich Prüfung und Erlass 
von Baugeboten gemäß § 176 BauGB. 

B.1.5	 Konzeptionen, Strategien und Prozesse zur Umsetzung 
der Ziele der Stadtentwicklung 

B.1.5.1 Stadtmarketing-Konzepte 

zur Entwicklung einer prozessorientierten, kommunika
tiven Kooperations- und Handlungsstrategie zur Steue
rung und Planung einer konsensgetragenen Umsetzung 
von Zielen, Ideen und Konzepten. Voraussetzung für die 
erfolgreiche und langfristige Durchsetzung von Stadt-
marketing-Konzepten ist die Einbindung aller maßge
benden Interessengruppen (aus Politik, Verwaltung, 
Kultur, Wirtschaft und den Ortsbürgern). 

Als förderfähig im Rahmen der zu erstellenden Stadt-
marketing-Konzepte werden daher integrative Gutach-
ten/Analysen/Konzeptionen für die Bereiche Städtebau, 
Stadtgestaltung, Einzelhandel, Dienstleistungen etc., 
Vermarktungs- und Finanzierungskonzeptionen, Maß
nahmen zur Bürgerbeteiligung, Bürgerberatung und Öf
fentlichkeitsarbeit sowie Investitionsberatungen und 
Maßnahmen zur Standortsicherung anerkannt. 

B.1.5.2 Moderation und Verfahren der kooperativen Bürgerbe
teiligung 

Gefördert werden moderative, zeitlich befristete Leis
tungen, die notwendig sind, um Abstimmungs- und Ent
scheidungsprozesse zwischen Trägern und Akteuren der 
Stadtentwicklungspolitik kooperativ und ordnend zu be
gleiten und notwendige organisatorische Grundlagen für 
ein zielgerichtetes entwicklungsplanerisches Hand
lungskonzept zur Umsetzung der Ziele der Stadtent
wicklung zu schaffen. 

Ein solch erhöhter Bedarf ist nachzuweisen und nur för
derfähig, wenn durch den Einsatz dieser Leistungen ei
ne wesentliche Beschleunigung und höhere Effektivität 
bei der Umsetzung der Ziele der Stadtentwicklung zu er
warten ist. 

B.2	 Bereichs- bzw. vorhabensbezogene städtebauliche 
Planungen und Untersuchungen 

Gefördert werden bedeutende städtebauliche Planungen 
und Untersuchungen, die auf der Grundlage eines ge
schlossenen Planungs- und Durchführungskonzeptes 
die kurz- und mittelfristige Umsetzung der angestrebten 
Entwicklungsziele im Rahmen der integrierten Stadt
entwicklung vorrangig unterstützen. 

B.2.1	 Bereichsentwicklungsplanungen (Rahmen- bzw. infor
melle Planungen) und Bestands- und Entwicklungspo
tentialanalysen 

Zuwendungsfähig sind die erforderlichen Ausgaben für 
Rahmen- bzw. informelle Planungen für genau bezeich
nete Gebiete und Ortsteile mit wesentlichen Teilfunktio
nen für die Umsetzung einer integrierten Stadtentwick
lung, wenn aus der Gesamtentwicklungskonzeption eine 
weitere Qualifizierung der Planung zur Vorbereitung von 
verbindlichen Bauleitplänen oder zur Vorbereitung be
sonderer städtebaulicher Maßnahmen dringlich erscheint. 

Gefördert werden Bereichsentwicklungsplanungen so
wie Bestands- und Entwicklungspotentialanalysen, Pla
nungen und Untersuchungen einschließlich Nutzungs
konzepten für städtebaulich relevante Flächen, wenn 
kurz- oder mittelfristig gravierender Handlungsbedarf 
in Bezug auf Stadtstruktur und -funktion, Wohnraum
versorgung, Arbeitsplatzbeschaffung bzw. Zentrumsent
wicklung einschließlich der notwendigen Gemeinbe
darfs- und Folgeeinrichtungen erforderlich ist. 

B.2.2	 Städtebauliche Ideen- und Realisierungswettbewerbe 

zur Sicherung einer hohen städtebaulichen und ökologi
schen Qualität bei der Entwicklung städtebaulich und 
wirtschaftspolitisch bedeutsamer Teilbereiche sowie zur 
Förderung der Baukultur im Land Brandenburg. 

Vorrangig gefördert werden Wettbewerbsverfahren zur 
behutsamen Revitalisierung und zur modellhaften An
passung städtebaulich relevanter Teilbereiche an histori
sche Stadtstrukturen sowie zur Funktionsstärkung der 
Städte durch Entwicklung von Wohnungsbauvorhaben 
und Gewerbeflächen auf innerstädtischen Standorten. 

B.2.3	 Erhaltungs-, Gestaltungs-, Innenbereichssatzungen 

Gefördert werden Erhaltungs- und Gestaltungssatzun
gen vorrangig in Stadterneuerungsgebieten, in denen 
die Instrumente des besonderen Städtebaurechts nicht 
zum Tragen kommen. 

Soweit Ergebnisse vorbereitender Untersuchungen ge
mäß § 141 BauGB vorliegen, sind diese der Satzung zu
grunde zu legen. 

Innenbereichssatzungen werden insbesondere in Ge
meinden gefördert, die erheblichem Ansiedlungsdruck 
ausgesetzt sind und keine weiteren innerstädtischen 
Wohnungsbau- oder Gewerbeflächen ausweisen kön
nen. Die mit der Innenbereichssatzung der Bebaubarkeit 
zugeführten Grundstücke sollen insbesondere zur zu
sätzlichen Ausweisung von Wohnbauland und zur Integ
ration unbebauter Flächen dienen. 

B.2.4	 Bebauungspläne 

einschließlich der grünordnerischen Fachbeiträge, die zur 
Deckung eines erheblichen Wohn- und Arbeitsstättenbe
darfs bzw. zur Attraktivitätssteigerung der Stadtzentren 
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dienen. Die Größe des geplanten Vorhabens ist hierbei an 
dem kurz- bis mittelfristigen Bedarf in Bezug auf die städ
tebauliche Gesamtentwicklung zu orientieren, die not
wendigen Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und 
Grünflächen sind zu berücksichtigen. Die Kriterien des 
kosten- und flächensparenden Bauens sind zu beachten. 

Bei Bebauungsplänen für Wohngebiete ist die beabsich
tigte Zusammensetzung der zukünftigen Wohnbevölke
rung sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Siche
rung dieser Zielstellung im Antrag darzulegen. 

Vorrangig gefördert werden: 

- Bebauungspläne, die der Reaktivierung innerstädti
scher Flächen und somit der nachhaltigen Qualitäts
steigerung der Innenstadtbereiche dienen, 

- Bebauungspläne, die zur Behebung vorhandener 
Fehl- oder Mindernutzungen in bestehenden Wohn-/ 
Gewerbe-/Kern- oder Mischgebieten führen, 

- Bebauungspläne in Stadterneuerungsgebieten, in 
denen das besondere Städtebaurecht nicht zum Tra
gen kommt. 

Zur Attraktivitätssteigerung der zu entwickelnden Ge
biete, besonders hinsichtlich der Ansiedlung neuer Ge
werbebranchen und der angestrebten Einwohnerent
wicklung, ist eine möglichst hohe städtebauliche und 
ökologische Qualität anzustreben. 

Gefördert wird die Ausarbeitung von grünordnerischen 
Fachbeiträgen als eine Abwägungsgrundlage für Bebau
ungspläne. Die grünordnerischen Fachbeiträge sind nur 
im Zusammenhang mit der Erstellung der verbindlichen 
Bauleitplanung bis zur abwägungsfähigen Fassung för
derfähig. 

Dient der Bebauungsplan in Gebieten mit komplizierten 
Eigentums- und Grundstücksverhältnissen maßgeblich 
der Aktivierung und Vitalisierung der Innenstädte oder 
der Entwicklung von Gemeinbedarfsflächen, so können 
im Einzelfall Umlegungskonzepte und Wertermittlungs
gutachten zur Sicherstellung bzw. Klärung der Durch
führbarkeit der mit dem Bebauungsplan beabsichtigten 
Vorhaben gefördert werden. 

Notwendige Vermessungsleistungen für Bebauungsplä
ne sind förderfähig, soweit die Kosten für diese Leistun
gen nicht von Dritten getragen werden. Zum zuwen
dungsfähigen Leistungsumfang gehören nur Vermes
sungsleistungen, die zur Erlangung der Rechtswirksam
keit des Bebauungsplanes notwendig sind. Nicht förder
fähig sind Gebühren für Katasterpläne und entsprechen
de Auszüge. 

B.2.5 Nachweis der Durchführbarkeit 

Im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln gemäß 
B.1.5, B.2.1, B.2.2 und B.2.4 ist durch den Antragsteller 
die Durchführbarkeit der angestrebten Maßnahmen be
zogen auf den Durchführungszeitraum und die Projekt

steuerung sowie die Finanzierbarkeit (Kosten- und Fi
nanzierungskonzeption, z. B. für Erschließung, Ge
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen etc.) darzustellen. 

B.3 Erschließung von Wohngebieten 

Als Voraussetzung zur Neuschaffung von Wohnraum 
wird die Erschließung von Baugebieten gefördert, die für 
den Wohnungsbau einschließlich der dafür erforderlichen 
sozialen Infrastruktur genutzt werden sollen.  Dabei kann 
es sich auch um bereits bebaute Gebiete handeln, wenn 
die Durchführung der Maßnahmen Voraussetzung für ei
ne wesentliche bestandsorientierte und bedarfsgerechte 
Erhöhung des Wohnungsbestandes durch städtebaulich 
erwünschte Verdichtung oder Umnutzung ist. 

Gefördert wird eine städtebaulich hochwertige, stand
ortgerechte und - sowohl hinsichtlich Herstellung als 
auch langfristiger Nutzung - ressourcenschonende Er
schließung für ausgewählte Vorhaben an dafür be
sonders geeigneten Standorten, die 

- eine ökonomisch, ökologisch und sozialverträgliche 
Siedlungsstruktur unter besonderer Berücksichti
gung der landespolitischen Entwicklungsschwer
punkte begünstigen, 

- innerstädtische Flächenpotentiale nutzen bzw. der 
behutsamen Erweiterung oder Arrondierung beste
hender Siedlungsbereiche im Rahmen eines integ
rierten Stadtentwicklungskonzeptes dienen, 

- den Prinzipien des kosten- und flächensparenden 
Bauens entsprechen sowie verkehrsmindernde und 
regenerative Systemlösungen berücksichtigen. 

B.3.1 Zuwendungsfähige Maßnahmen 

B.3.1.1 Als förderungsfähige Erschließungsanlagen gelten so
wohl Erschließungsanlagen gemäß § 127 Abs. 2 BauGB 
als im Einzelfall auch sonstige Erschließungsanlagen, 
wie Anlagen zur Ableitung von Abwasser sowie zur Ver
sorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser. 

B.3.1.2 Zuwendungsfähig sind die erforderlichen Ausgaben für 
die Vorbereitung und Herstellung gebietsbezogener Er
schließungsanlagen einschließlich gebietsbezogener 
sonstiger Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Ge
biet entsprechend den städtebaulichen Zielen als Woh
nungsbaufläche zu nutzen, soweit sie von der Gemeinde 
auf Dauer zu tragen bzw. vorzufinanzieren sind (An
schubfinanzierung). 

B.3.1.3 Für Maßnahmen mit besonderem Abstimmungs- und 
Koordinierungsaufwand sind zeitlich befristete Leistun
gen zuwendungsfähig, die notwendig sind, den Vorbe
reitungs- und Durchführungsprozess durch einen Be
auftragten kooperativ steuern zu lassen (Verfahrenssteu
erung). 

Ein solch erhöhter Koordinierungsbedarf ist nachzuwei
sen und nur förderfähig, wenn durch diese Leistungen 
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eine wesentliche Beschleunigung und höhere Effekti
vität bei der Durchführung der Maßnahme zu erwarten 
ist. 

Nummer A.5.1, 8. Spiegelstrich, gilt entsprechend. 

B.3.2	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen bzw. Verfah
rensregelungen 

B.3.2.1 Förderungsvoraussetzung ist in der Regel das Vorliegen 
eines rechtswirksamen Bebauungsplanes bzw. die Erfül
lung der Anforderungen gemäß § 125 Abs. 2 BauGB so
wie ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Durchfüh
rung und Finanzierung der Maßnahme insgesamt. 

B.3.2.2 Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erschließungsan
lagen muss eine rechtskräftige Erschließungsbeitrags
satzung gemäß § 132 BauGB bzw. eine entsprechende 
Kommunalabgabensatzung gemäß Kommunalabgaben
gesetz für das Land Brandenburg (KAG) vorliegen. 

B.3.2.3 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für die Bau
maßnahmen werden zunächst auf der Grundlage von 
Richtwerten in der Höhe begrenzt; die Ausschreibungs
ergebnisse sind der Bewilligungsbehörde vorzulegen. 

B.3.2.4 Leistungen zur Verfahrenssteuerung sind auf der Grund
lage angemessener Stundensätze (analog § 6 HOAI) und 
eines vorkalkulierten Zeitaufwandes in der Höhe zu be
grenzen. 

B.3.2.5 Als zuwendungsfähig können auch Ausgaben anerkannt 
werden, zu denen sich der Zuwendungsempfänger im 
Rahmen von städtebaulichen Verträgen verpflichtet, 
wobei die Ausgaben nicht höher sein dürfen als gemäß 
B.3.2.3. 

B.3.2.6 Die Förderung wird als zins- und tilgungsfreie Voraus
zahlung gewährt und berechtigt die Gemeinde nicht, 
von der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und ent
sprechenden Kommunalabgaben abzusehen. 

B.3.2.7 Im Rahmen der förderungsrechtlichen Schlussabrech
nung werden die unrentierlichen Kosten durch Gegen
überstellung der zuwendungsfähigen Ausgaben und der 
maßnahmebedingten Einnahmen ermittelt. Dabei sind 
auch die Erschließungsbeiträge bzw. entsprechenden 
Kommunalabgaben als Einnahmen anzusetzen. 

Der auf die unrentierlichen Kosten entfallende Förder
mittelanteil wird als nicht rückzahlbare Zuweisung fest
gesetzt; die darüber hinaus gewährten Vorauszahlungs
mittel sind zurückzuzahlen. 

Die Abrechnung der Vorauszahlungsmittel erfolgt im 
Zusammenhang mit der Vorlage des Verwendungsnach
weises. 

B.3.2.8 Das MSWV kann Wohnungsneubaustandorte als Vorha
ben von besonderer strukturpolitischer Bedeutung für 
die Stadt- und Siedlungsentwicklung oder als Vorhaben 

von besonderer sozialpolitischer Bedeutung hinsichtlich 
der Zweckbestimmung des Wohnraumes definieren, bei 
denen ein öffentliches Interesse an der Reduzierung der 
Grundstückskosten besteht. 

Die Gemeinde kann bei solchen Vorhaben auf die Er
hebung von Erschließungsbeiträgen vollständig oder 
teilweise verzichten oder die angestrebte Reduzierung 
der Grundstückskosten auf andere geeignete Weise si
cherstellen. Die Berücksichtigung derartiger Beitrags
bzw. Abgabenverzichte oder zusätzlicher Ausgaben im 
Rahmen der Abrechnung der Vorauszahlungsmittel 
setzt eine vorhergehende Zustimmung des MSWV vo
raus. 

B.3.2.9 Die Bebauung des Gebietes ist in unmittelbarem An
schluss an die geförderte Erschließungsmaßnahme 
durchzuführen. 

B.4	 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen gemäß 
§§ 165 ff. BauGB, die der Deckung eines erhöhten Be
darfs an Wohn- und Arbeitsstätten und an Gemeinbe
darfs- und Folgeeinrichtungen dienen. Gefördert werden 
insbesondere Maßnahmen, die der städtebaulichen Neu
ordnung bereits bebauter Flächen dienen, darüber hi
naus auch Maßnahmen mit dem Ziel der erstmaligen 
Entwicklung von städtebaulich relevanten Flächen. 

Gefördert werden 

- Voruntersuchungen im Sinne des § 165 Abs. 4 
BauGB nach Nummer B.4.1 sowie 

- die Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen, 
die gemäß § 165 Abs. 8 BauGB rechtswirksam sind, 
nach Nummer B.4.2. 

Die Voruntersuchungen sowie die Durchführung der 
Entwicklungsmaßnahme werden als Gesamtmaßnahme 
gefördert. 

B.4.1	 Voruntersuchungen 

Zur Vorbereitung - bzw. Prüfung der Erforderlichkeit 
und Durchführbarkeit - einer Städtebaulichen Entwick
lungsmaßnahme werden Voruntersuchungen im Sinne 
des § 165 Abs. 4 BauGB gefördert. 

Fördervoraussetzung ist ein rechtswirksamer Einlei
tungsbeschluss im Sinne des § 165 Abs. 4 Satz 2 in Ver
bindung mit § 141 Abs. 3 BauGB. 

Im Rahmen der Voruntersuchungen können gefördert 
werden: 

- städtebauliche Untersuchungen und Planungen 
zur Schaffung der Beurteilungsunterlagen über die 
Festlegungsvoraussetzungen des § 165 Abs. 3 
BauGB, einschließlich Untersuchungen über die Er



737 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 30 vom 30. Juli 2003 

forderlichkeit des rechtlichen Instrumentariums der 
§§ 165 ff. BauGB, 

- Gutachten zur ersten Bewertung des gegenwärtigen 
Verkehrswertes der Grundstücke (Anfangswerte), 

- Untersuchungen zur Feststellung der Eigentumsver
hältnisse einschließlich Verhandlungen mit den Ei
gentümern, 

- im Ausnahmefall Grunderwerb gemäß § 25 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB,  sofern die Gemeinde eine Satzung ge
mäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB beschlossen hat und 
ihr Vorkaufsrecht aufgrund dieser Satzung ausüben 
muss, 

- vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 BauGB 
zur Begründung von Anpassungsgebieten, soweit 
diese nicht bereits Gegenstand der Voruntersuchun
gen im Sinne des § 165 Abs. 4 BauGB sind, 

- im Einzelfall Koordinierungsleistungen, sofern dies 
aufgrund der Komplexität der Voruntersuchung un
abdingbar ist, und 

- sonstige Fachgutachten und -konzepte und Planun
gen, sofern sie für die Voruntersuchungen nachweis
lich notwendig sind. 

B.4.2 Durchführung der Entwicklungsmaßnahme 

Im Rahmen der Durchführung der Gesamtmaßnahme 
können Leistungen nach den Nummern B.4.2.1 bis 
B.4.2.6 als zuwendungsfähig anerkannt werden. 

Bis auf den Zuwendungsbereich B.4.2.3 gelten alle Teil
maßnahmen nach B.4.2 auch in Anpassungsgebieten ge
mäß § 170 BauGB. 

Fördervoraussetzung ist ein rechtswirksamer Beschluss 
im Sinne des § 165 Abs. 8 BauGB. 

B.4.2.1 Städtebauliche Untersuchungen und Planungen 

Als zuwendungsfähig anerkannt werden städtebauliche 
Untersuchungen und Planungen, soweit sie zur Durch
führung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
notwendig sind. Zuwendungsfähig sind die erforder
lichen Ausgaben für: 

- Maßnahmen gemäß B.2.1, B.2.2 und B.2.4, 
- Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplanes 

und 
- sonstige Fachgutachten und -konzepte, sofern sie für 

die Durchführung der Maßnahme nachweislich er
forderlich sind. 

B.4.2.2 Bürgerbeteiligung, Bürgerberatung und Öffentlichkeits
arbeit 

Als zuwendungsfähig anerkannt wird die erforderliche 
Bürgerbeteiligung, Bürgerberatung und Öffentlichkeits
arbeit gemäß § 165 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit 
§§ 137 und 138 BauGB. 

Zuwendungsfähig sind die notwendigen Ausgaben bis 
zur Höhe von 3 vom Hundert der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben des jeweiligen Programmjahres pau
schal; Kosten über 3 vom Hundert müssen im Antrag 
spezifiziert werden und können im Einzelfall als zu
wendungsfähig anerkannt werden 

B.4.2.3 Grunderwerb 

Als zuwendungsfähig anerkannt wird der Erwerb von 
Grundstücken innerhalb des Entwicklungsbereiches ge
mäß § 166 Abs. 3 BauGB. 

Zuwendungsfähig sind Grunderwerbskosten, die den 
gemäß § 169 Abs. 1 Nr. 6 BauGB in Verbindung mit 
§ 153 BauGB ermittelten Verkehrswert (Anfangswert) 
nicht übersteigen. 

Sonstige Ausgaben, die im Rahmen des Grunderwerbs 
anfallen (z. B. Wertgutachten, Notarkosten, Grunder
werbssteuer, Bewirtschaftungskosten), sind im notwen
digen Umfang zuwendungsfähig, soweit die Kosten von 
der Gemeinde zu tragen sind und sofern sie nicht unter 
die Abgaben- und Auslagenbefreiung gemäß § 169 
Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 151 BauGB fallen. 

Grundstücke, die zur Durchführung der Städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme erworben wurden, sind nach 
ihrer Neuordnung und Erschließung nach Maßgabe des 
§ 169 Abs. 5 bis 8 BauGB zu veräußern. 

Der Zeitraum zwischen Erwerb und Veräußerung der 
Grundstücke ist auf das vertretbare Minimum zu redu
zieren, z. B. durch Bildung von Durchführungsabschnit
ten. 

B.4.2.4 Ordnungsmaßnahmen 

Als zuwendungsfähig anerkannt werden Ordnungs
maßnahmen im Aufgabenbereich der Gemeinde, die 
der Vorbereitung und Durchführung der Städtebau
lichen Entwicklungsmaßnahme dienen, auf der Grund
lage des/der 

- § 169 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,

- § 166 Abs. 1 und 2 BauGB,

- §§ 180, 181, 182, 186 BauGB und § 164 a BauGB.


Zuwendungsfähig sind: 

- der Umzug von Einwohnern und Betrieben, 
- die Freilegung, Herrichtung und Baureifmachung 

von Grundstücken einschließlich Altlastenbeseiti
gung, 

- die Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung von 
gebietsbezogenen Erschließungsanlagen im Sinne 
des § 127 Abs. 2 BauGB sowie von sonstigen ge
bietsbezogenen Erschließungsanlagen, wie Anlagen 
zur Ableitung von Abwasser sowie zur Versorgung 
mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser, gemäß 
§ 127 Abs. 4 BauGB sowie 

- sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit die 
Baumaßnahmen durchgeführt werden können. 
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Zuwendungsfähig sind die erforderlichen Ausgaben für 
Vorbereitung einschließlich Projektplanung und Aus
führung der Maßnahmen. 

In Anpassungsgebieten ist auch die erforderliche Bo
denordnung zuwendungsfähig. 

B.4.2.5 Durchführungsaufgaben im Auftrag der Gemeinde 

Als zuwendungsfähig anerkannt werden Ausgaben der 
Gemeinden für geeignete Beauftragte bzw. treuhänderi
sche Entwicklungsträger gemäß § 167 BauGB. 

Die Vergütungen sind auf der Grundlage angemessener 
Stundensätze und eines vorkalkulierten Zeitaufwandes 
in der Höhe zu begrenzen. Für die Höhe der Stundensät
ze ist § 6 HOAI anzuwenden, soweit es sich um typische 
bzw. vergleichbare HOAI-Leistungen handelt. 

Nummer A.5.1, 8. Spiegelstrich, gilt entsprechend. 

B.4.2.6 Sonstige Einzelmaßnahmen, die zur Realisierung der 
Entwicklungsziele erforderlich sind 

Sofern zur Realisierung der Entwicklungsziele im Ein
zelfall sonstige Maßnahmen erforderlich sind, können 
diese gemäß § 166 Abs. 1 und 2 und § 164 a BauGB 
ebenfalls als zuwendungsfähig anerkannt werden. 

Die Förderung sonstiger Maßnahmen setzt den Nach
weis des ursächlichen Zusammenhangs mit den Zielen 
der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sowie des 
Fehlens anderer Finanzierungsmöglichkeiten voraus. 

Als Fördergegenstände kommen insbesondere in Be
tracht: 

- Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden 
in Entwicklungsbereichen und Anpassungsgebie
ten, deren Erhalt und künftige Nutzung den Zielen 
der Entwicklungsmaßnahme dient, 

- Gestaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen in Entwicklungsbereichen und Anpassungs
gebieten, 

- zur Abrundung der Gesamtmaßnahme standortge
recht und naturnah zu gestaltende Grünflächen in 
Entwicklungsbereichen und Anpassungsgebieten, 

- öffentliche Anlagen zum Spielen in Entwicklungsbe
reichen und Anpassungsgebieten; dabei sollen insbe
sondere brachgefallene Flächen genutzt werden, 

- gebietsbezogene Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich
tungen, die zur Realisierung der Ziele der Städte
baulichen Entwicklungsmaßnahme unabdingbar 
sind. Werden die Ausgaben für die Gemeinbedarfs
oder Folgeeinrichtung auf anderer rechtlicher 
Grundlage oder ohne rechtliche Verpflichtung von 
anderer Stelle gefördert, so ist nur die Differenz zwi
schen dem Fördersatz des jeweiligen anderen För
derprogramms und dem Höchstfördersatz und -um
fang dieser Richtlinie förderfähig (Spitzenfinanzie
rung). 

Die Förderung setzt in jedem Einzelfall eine gesonderte 
Zustimmung des MSWV voraus. Es gelten analog die 
jeweiligen Konditionen der „Förderrichtlinie ‘99 zur 
Stadterneuerung“ vom 12. Februar 1999 (ABl. S. 310). 

B.4.3	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen bzw. Verfah
rensregelungen 

B.4.3.1 Die Fördermittelbewilligung nach B.4.2 erfolgt für die 
Gesamtmaßnahme und umfasst alle Teilmaßnahmen 
nach den Nummern B.4.2.1 bis B.4.2.6. 

Nach erfolgter Programmbestätigung erfolgt daher eine 
Mitteilung der Bewilligungsbehörde an die Gemeinde 
zur Höhe der vorgesehenen Förderung. 

Die Gemeinde untersetzt diese mit den vorgesehenen 
Maßnahmen nach den Zuwendungsbereichen B.4.2.1 
bis B.4.2.6. 

Auf Basis dieser Untersetzung erfolgt die Bewilligung. 

B.4.3.2 Basis aller zuwendungsrechtlichen Entscheidungen ist 
die jeweils aktuelle Gesamtfinanzierungsübersicht der 
Entwicklungsmaßnahme im Sinne des § 171 BauGB 
entsprechend Anlage 6. 

B.4.3.3 Einnahmen aus der Entwicklungsmaßnahme sind mög
lichst zeitnah zu erheben und zu erstatten. Sie können 
mit vorheriger Zustimmung des MSWV für weitere 
Maßnahmen gemäß B.4.2 sowie gegebenenfalls erfor
derliche Finanzierungskosten für Maßnahmen gemäß 
B.4.2 eingesetzt werden. Die Notwendigkeit der Schluss
abrechnung gemäß B.4.3.6 bleibt hiervon unberührt. 
Dem formlosen Antrag auf Wiedereinsatz ist eine ak
tuelle Gesamtfinanzierungsübersicht sowie eine Erklä
rung, dass die Mittel ausschließlich für Maßnahmen 
nach B.4.2 bzw. Finanzierungskosten verwendet wer
den, beizufügen. Der Antrag ist der Bewilligungsbehör
de vorzulegen. 

B.4.3.4 Gegebenenfalls im Gebiet liegende geeignete gemeinde
eigene Grundstücke sind der Entwicklungsmaßnahme 
zur Verfügung zu stellen. Diese Grundstücke bleiben bei 
der Ermittlung sowohl der zuwendungsfähigen Ausgaben 
als auch der entwicklungsbedingten Einnahmen im Falle 
der Veräußerung unberücksichtigt; dies gilt nicht für maß
nahmebedingte Werterhöhungen im Sinne des § 154 
BauGB, diese sind einnahmeseitig zu berücksichtigen. 

B.4.3.5Werden ausschließlich Voruntersuchungen gemäß B.4.1 
gefördert, die mit dem Ergebnis abschließen, dass keine 
Entwicklungsmaßnahme im Sinne der §§ 165 ff. BauGB 
durchgeführt werden soll und liegt ein dementsprechen
der Beschluss des entsprechenden Organs der Gemein
de vor, so werden die hierfür aufgewandten Vorauszah
lungsmittel in eine nicht rückzahlbare Zuweisung um
gewandelt. 

Dies gilt nicht für Grunderwerb nach B.4.1, 4. Spiegel
strich. 
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B.4.3.6 Bei Maßnahmen nach B.4.2 erfolgt die zuwendungsrecht
liche Schlussabrechnung auf der Grundlage des § 171 
BauGB. Hierbei werden die unrentierlichen Kosten 
durch Gegenüberstellung der zuwendungsfähigen Aus
gaben (unabhängig von der tatsächlich erfolgten Förde
rung) und der maßnahmebedingten Einnahmen (z. B. 
Veräußerungserlöse, Ausgleichsbeiträge, Kapitalerträ
ge, Finanzierungen und Förderungen Dritter) ermittelt. 

Der auf die unrentierlichen Kosten entfallende Förder
mittelanteil wird als nicht rückzahlbare Zuweisung fest
gesetzt; darüber hinaus gewährte Vorauszahlungsmittel 
sind zurückzuzahlen. 

B.4.3.7 Zur Ermittlung aller zuwendungsfähigen Ausgaben sind 
die Bestimmungen zu B.4.2.1 bis B.4.2.6 anzuwenden. 
Eine abschließende Prüfung der Zuwendungsfähigkeit 
aller Ausgaben erfolgt erst im Rahmen der förderungs
rechtlichen Schlussabrechnung. In Einzelfällen, in de
nen aus den Bestimmungen dieser Richtlinie, insbeson
dere B.4.1 und B.4.2, die Zuwendungsfähigkeit durch 
die Gemeinde nicht abschließend beurteilt werden kann, 
kann diese Entscheidung auf Antrag der Gemeinde be
reits vor der förderungsrechtlichen Schlussabrechnung 
getroffen werden. 

Zu den im Rahmen der Schlussabrechnung anerken
nungs- und zuwendungsfähigen Ausgaben gehören auch 
die notwendigen Finanzierungskosten, soweit sie auf zu
wendungsfähige Teilmaßnahmen gemäß B.4.2 entfallen 
und gegebenenfalls entsprechend bei den maßnahmebe
dingten Einnahmen berücksichtigt sind. 

Finanzierungskosten, die nach Abwägung aller Umstän
de offenkundig nicht erforderlich waren, sind nicht an
erkennungs- und zuwendungsfähig. Dies ist insbesonde
re der Fall, wenn und soweit 

- die Zinsausgaben insgesamt einen Höchstbetrag von 
20 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben 
für die Gesamtmaßnahme nach B.4 überschreiten, 

- Kredite gemessen am Bedarf erkennbar vorzeitig, 
überhöht oder zu unvertretbar hohen Zinsen in An
spruch genommen wurden, 

- sich die Durchführung zuwendungsfähiger Teil
maßnahmen oder die Erzielung maßnahmebeding
ter Einnahmen aus einem vom Zuwendungsemp
fänger zu vertretenden Grunde nachhaltig und mit 
der Folge höherer Finanzierungskosten verzögert 
hat. 

B.4.3.8 Die Schlussabrechnung kann vereinfacht durchgeführt 
werden, wenn die zuwendungsfähigen Ausgaben die 
insgesamt zu erwartenden Einnahmen einschließlich 
des Wertausgleichs zugunsten und zu Lasten der Ge
meinde offensichtlich erheblich übersteigen und eine 
Nachförderung nicht beabsichtigt ist. 

In diesem Fall ist keine genaue Ermittlung z. B. der 
Wertausgleiche, der Verkehrswerte der noch zu privati
sierenden Grundstücke und der Ausgleichsbeträge er
forderlich; es genügt eine Schätzung dieser Beträge. Die 
Grundlagen der Schätzung sind darzulegen. 
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Anlage 1 

Antragsnummer 
(von Bewilligungsbehörde aus
zufüllen): ................................. 

Landesamt für 
Bauen, Verkehr und Straßenwesen 
Lindenallee 51 

15366 Dahlwitz-Hoppegarten 

Antrag 
auf Gewährung von Zuwendungen im Rahmen 

der Förderrichtlinie zur Stadtentwicklung vom 7. April 2003 
für das Programmjahr: 

Antragsteller 

Allgemeine Hinweise	 Der Antrag ist vollständig auszufüllen. Sollte der im Antrag vorgesehene Platz nicht ausreichen, verwenden Sie 
bitte ein Zusatzblatt. 
Die notwendigen Anlagen sind vollständig beizufügen. 

Stadt/Gemeinde: 

sofern amtszugehörig - Amt: 

Gemeindeschlüssel- und Amtsnummer: 

Anschrift: 

Anschrift der Gemeinde: 

Projektkoordinator (+ Dienststelle): 

Tel.-Nr. des Antragstellers: Fax.-Nr. des Antragstellers: 

Bankverbindung (bitte immer angeben: Institut, Ort, Kontonummer, BLZ): 
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2 Stadt/Gemeinde, für welche die Förderung von Maßnahmen beantragt wird: 

Name der Stadt/Gemeinde Gemeindeschlüsselnummer 
(bei Maßnahmen nach B.1.1 und B.1.3 sind die betroffenen 
Städte/Gemeinden einzeln zu erfassen) 

Bei weiteren Gemeinden bitte Beiblatt verwenden 

Beantragte Maßnahme 

Zuwendungsbereich Bezeichnung der beantragten Maßnahme 

B.1 Grundlegende städtebauliche 
Planungen und Untersuchungen 

B.2 Bereichs- bzw. vorhabenbezogene 
städtebauliche Planungen und 
Untersuchungen 

B.3 Erschließung von Wohngebieten 

B.4 Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen 
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4	 Standort-/Gebietsbezogene Angaben 
(Nicht bei Maßnahmen nach B.1 der Richtlinie zur Stadtentwicklung auszufüllen) 

4.1 Standort-/Gebietsbezeichnung 
(ggf. genaue Bezeichnung nach einem Aufstellungsbeschluss) 

4.2 Standort-/Gebietsgröße in ha 

4.3 Ggf. Bezeichnung einer Teilfläche, auf die sich der Antrag beziehen soll 

4.4 Lage im Gemeinde-/Stadtraum 
(z. B. Zentrums-, bestehende bzw. zukünftige Erweiterungsbereiche ...) 

4.5 bisherige Nutzung 
(Beschreibung; zusätzlich Typisierung gemäß BauNVO §§ 2 - 11) 

4.6 geplante Nutzung 
(Beschreibung; zusätzlich Typisierung gemäß BauNVO §§ 2 - 11) 

4.7 vorhandene Planungsaussagen und -stand 
(Auflistung aller relevanten übergeordneten, maßnahmebezogenen, formellen und informellen Planungsebenen und 
Instrumente) 

Maßnahmen:* Gefördert 

1. 
nein ja, durch** 

2. 
nein ja, durch** 

3. 
nein ja, durch** 

4. 
nein ja, durch** 

*	 bei ggf. weiteren Maßnahmen Beiblatt verwenden 
**	 bei landesgeförderten Maßnahmen bitte Zuwendungsbescheid-Nummer anfügen 
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5 Maßnahme 

Beschreibung und Zielsetzung der beantragten Maßnahme u. a.: 

- Darstellung der besonderen Bedeutung unter Berücksichtigung der Förderkriterien der Richtlinie 
- Darstellung von Entwicklungsdefiziten und -potentialen 
- Einbindung in Gesamtentwicklung 
- Notwendigkeit (bei Maßnahmen nach B.1.3 ist eine detaillierte Begründung für den Bedarf der Ordnung der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde erforderlich) 
- Begründung der Notwendigkeit einer Förderung 
- Geplanter Beginn und Abschluss der Maßnahme  

Finanzierungsplan 

Finanzierungsplan insgesamt Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit 
(Kassenwirksamkeit) 

absolut in v. H. 20... 20... 

Gesamtkosten 
(lt. beiliegendem Kostenvoran-
schlag/Kostengliederung in €) 

Eigenanteil 

Leistungen Dritter 

Beantragte Zuwendung 
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7 Sonstige Einzelangaben 

(Ergänzend zu den allgemeinen Angaben zu 1 bis 6 und 9 sind hier weitergehende Angaben zu den einzelnen betroffenen Zuwen
dungsbereichen zu machen. Es sind jeweils nur Angaben zu den betreffenden Punkten zu machen.) 

7.1 Einzelangaben zu Maßnahmen nach B.3 

7.1.1 Zielgröße der Wohneinheiten im Erschließungsgebiet (Anzahl/Bauform) 

7.1.2 Bodenpreis 

unerschlossen (vor Maßnahmebeginn) €/m2 

erschlossen (kalkuliert, nach Maßnahmeabschluss) €/m2 

7.1.3 Eigentumsverhältnisse 
Darstellung der Eigentumsverhältnisse im Maßnahmegebiet, notwendiger Bodenordnungsaufwand 

7.1.4 Durchführung der Maßnahme 
Ist es beabsichtigt, die Durchführung der Maßnahme einem treuhänderischen oder unternehmerischen Erschließungsträger 
zu übertragen? 
Ggf. Angaben zur vorgesehenen Form bzw. zum Stand der Übertragung; Verträge/Vertragsentwürfe sind beizufügen. 

7.1.5 Finanzierungsplan der Gesamtmaßnahme 
Bitte Formblatt (Anlage 6) verwenden 
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7.2 Einzelangaben zu Maßnahmen nach B.4 der Richtlinie 

7.2.1 BauGB 

7.2.2 

7.2.3 

Datum des Einleitungsbeschlusses im Sinne des § 165 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 141 Abs. 3  

Datum der Erlangung der Rechtswirksamkeit der Entwicklungssatzung im Sinne des § 165 Abs. 6 und 8 

Finanzierungsplan der Entwicklungsmaßnahme 
Bitte Formblatt (Anlage 6) verwenden  

Erklärung 

Der Antragsteller erklärt, dass 

8.1 mit der Durchführung der zur Förderung beantragten Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zu
wendungsbescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurech
nenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten, 

8.2 die Bereitstellung des eigenen Finanzierungsanteils gesichert ist, 

8.3 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich weiterer Unterlagen und Anlagen) vollständig und richtig sind und die beantragte För
derung sich nur auf zuwendungsfähige Kosten gemäß Förderrichtlinie bezieht, 

8.4 die Kosten nach Vorgaben einschlägiger Regelwerke (z. B. HOAI, VOB) ermittelt wurden und angemessen sind. 

(Ort, Datum) Siegel (rechtsverbindliche Unterschrift) 
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9 Anlagen 

9.1 Allgemeine Anlagen 

bitte ankreuzen (bereits angestrichene Felder sind zwingend dem Antrag beizulegen) 

x 1. Übersichtskarte zur Lage der Gemeinde im Siedlungsnetz M 1 : 100.000 

x 2. amtliche Topographische Karte mit Angabe des Planungsgebietes M 1 : 10.000 bei Maßnahmen nach B.2, B.3 oder B.4 

3. ggf. zusätzliche Karte, die eine Genauigkeit und Vollständigkeit aufweist, die den Zustand des Plangebietes in einem für den 
Planinhalt ausreichenden Maße erkennen lässt 

4. Luftbildkopie 

x 5. Nachweis der Kostenschätzung (prüffähige Leistungsbeschreibung und entsprechende Kostenkalkulationsgrundlage; im Re
gelfall HOAI, bei beantragten Besonderen Leistungen zusätzliche Begründung); ggf. Angebot beifügen 

6. ggf. ergänzende Erläuterungen/Planungen zum Antrag 

7. landesplanerische Stellungnahme (sofern erforderlich) 

8. ggf. Stellungnahme des Landkreises 

9. ggf. Städtebaulicher Vertrag/Erschließungsvertrag 

10. Projektierungsunterlagen 

11. ggf. Sonstiges 

9.2 Besondere Anlagen 

9.2.1	 nur bei Maßnahmen nach B.3 der Richtlinie zur Stadtentwicklung 

Verträge/Entwürfe zu Nummer 7.1.4 des Antrages 

Kostenermittlung gemäß Anlage 5 der Richtlinie 

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß Anlage 6 der Richtlinie 

x 

x 

9.2.2	 nur bei Maßnahmen nach B.4 der Richtlinie zur Stadtentwicklung 

Nachweis des Einleitungsbeschlusses bzw. des Satzungsinkrafttretens zu den Nummern 7.2.1 und 7.2.2 des Antrages 

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß Anlage 6 der Richtlinie 

x 

x 
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Anlage 2 

Abs.	 _________________________ Datum: ______________________________ 

_________________________ Projektkoordinator: 

/Telefon: ______________________________ 

Landesamt für 
Bauen, Verkehr und Straßenwesen 
Lindenallee 51 

15366 Dahlwitz-Hoppegarten 

Förderrichtlinie zur Stadtentwicklung 

hier: Maßnahme ... 

Zuwendungsbescheid Nr. ... vom ... 

Zur Begleichung fälliger Zahlungen wird die Auszahlung von Fördermitteln beantragt. 

1	 Ermittlung des Auszahlungsbetrages für das laufende Haushaltsjahr 

1.1	 Bewilligte Zuwendung gemäß Zuwendungsbescheid .................... € 

Von der Zuwendung entfallen als Ausgabeermächtigung auf das 

laufende Haushaltsjahr .................... € 

1.2	 davon fällig werdende Zahlungen .................... €


abzüglich Einnahmen .................... €


abzüglich Eigenanteil .................... €


beantragter Auszahlungsbetrag .................... €


gewünschte Fälligkeit der Auszahlung durch die Landeshauptkasse: ....................


1.3	 Verwendung der Auszahlung für: (z. B. Abschlagszahlung/vorliegende Rechnungen) 

...................................................................................................................................... 

1.4	 bereits im laufenden Haushaltsjahr ausgezahlt .................... € 

verbindlicher weiterer Mittelabruf im laufenden Haushaltsjahr 

fällig am: .................... 

2	 Bankverbindung 

Konto-Nr. ............................. BLZ .............................


Kreditinstitut ............................. Ort .............................


Im Auftrag 
(rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers) 

Nur von der Bewilligungsbehörde auszufüllen Datum/Bearbeiter 

Sachbericht lag vor  ja nein 

Abweichungen gegenüber Mittelanforderungsübersicht gemäß Erlass des MSWV 26/014/97 wurde festgestellt  ja nein 

Nach Prüfung bestehen gegen die Auszahlung eines Betrages in Höhe von ... € keine Bedenken. 

Im Auftrag 
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Anlage 3 

Abs. Datum: 

Projektkoordinator: 

Telefon: / 

Landesamt für 
Bauen, Verkehr und Straßenwesen 
Lindenallee 51 

15366 Dahlwitz-Hoppegarten 

Förderrichtlinie zur Stadtentwicklung 

Sach- und Erfahrungsbericht für das Jahr ..., vorzulegen bis zum ... 

Bezeichnung der Maßnahme: ... 

Zuwendungsbescheid Nr. ... 

Entwicklung der Maßnahme 

1. Verwirklichung, erreichter Sachstand, vorgesehener Abschluss, Änderungen des vorgesehenen Maßnahmenverlaufes 

2. Angaben zur fristgerechten Mittelverwendung der Mittel des Vorjahres 

3. Besonderheiten, z. B. Änderungen gegenüber dem bewilligten Leistungsbild/Kostenrahmen 

(Beiblätter verwenden) 

Im Auftrag 

(rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers) 
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Anlage 4	 mungen erforderlichen Zustimmungen, Genehmigungen 
usw. Die Einhaltung der rechtlichen und tatsächlichen 
Voraussetzungen für die Durchführung der Maßnahme ob-

Besondere Nebenbestimmungen:	 liegt dem Zuwendungsempfänger. 

1.	 Für die Durchführung der Maßnahmen und den Einsatz der 
Fördermittel gilt die Förderrichtlinie zur Stadtentwicklung 
vom 7. April 2003. 

9.	 Den Betroffenen und Trägern öffentlicher Belange ist bei al
len geförderten Maßnahmen ausreichend Gelegenheit zur 
Mitwirkung zu geben. 

2.	 Die Bewilligung der Fördermittel gemäß B.1 und B.2 erfolgt 10. Bei allen geförderten Baumaßnahmen ist an der Baustelle 
als zweckgebundener Zuschuss.	 eine Informationstafel mit deutlichem Hinweis auf die Lan

desförderung (gegebenenfalls Bundesförderung; die Bun
3.	 Die Bewilligung gemäß B.3 und B.4 erfolgt als zins- und til- desbeteiligung beträgt ... Prozent) aufzustellen. Bei allen 

gungsfreie Vorauszahlung. Nach Abschluss der Maßnahme geförderten Planungsmaßnahmen ist ein entsprechender 
kann ein zweckgebundener Zuschuss festgesetzt werden. Es Hinweis in die Dokumentationen aufzunehmen. 
finden die Regelungen gemäß A.6.3 sowie die entsprechen
den besonderen Regelungen gemäß B.3 (B.3.2.6 bis B.3.2.8) 11. Die Förderentscheidung wurde aufgrund der zum Bewil
sowie gemäß B.4 (B.4.3.6 und B.4.3.7) Anwendung. ligungszeitpunkt vorliegenden Angaben des Antragstellers 

getroffen. Sollten sich Abweichungen von diesen Gege
4.	 Die Inanspruchnahme der Mittel des jeweiligen Haushalts

jahres ist auf den 31.12. des jeweiligen Jahres befristet. Über 
die Höhe der nicht in Anspruch zu nehmenden Ausgabemittel 
des laufenden Haushaltsjahres ist der Bewilligungsbehörde 
unter Angabe der Gründe bis zum 15. Oktober des jeweiligen 
Haushaltsjahres zu berichten. Ein Anspruch auf Umbewil
ligung in das nächste Haushaltsjahr besteht nicht. 

benheiten oder andere, den Fördergegenstand beeinflus
sende Umstände ergeben, ist dies unverzüglich der Bewil
ligungsbehörde mitzuteilen. Dies gilt auch hinsichtlich Än
derungen der Durchführungs- oder Finanzierungskon
zeption. 

12. Geförderte Maßnahmen nach B.1.3, B.2.3 und B.2.4 müssen 
spätestens mit Vorlage des Verwendungsnachweises Rechts

5.	 Wegen des erforderlichen wirtschaftlichen Einsatzes der wirksamkeit erlangt haben. 
Fördermittel ist umgehend eine Umbewilligung (Mittelaus
tausch hinsichtlich der Jahresraten im Rahmen der Zuwen- 13. Planungsverbände gemäß § 205 BauGB müssen ihre 
dungssumme) zu beantragen, wenn abzusehen ist, dass die Rechtswirksamkeit innerhalb eines Monats nach Zugang 
Fördermittel früher oder später als im Zuwendungsbescheid des Bewilligungsbescheides nachweisen. 
vorgesehen benötigt werden. Ein Anspruch auf Umbewilli
gung besteht nicht. 14. Zu abgeschlossenen geförderten informellen Planungen 

(z. B. Rahmenplänen, Entwicklungsplanungen) sind in
6.	 Für Maßnahmen nach B.1, B.2 und B.3 ist der Bewilligungs- nerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Bewilli

behörde jährlich zum 1. März ein Sach- und Erfahrungsbe- gungszeitraumes Selbstbindungsbeschlüsse der Gemeinden 
richt in einfacher Ausfertigung vorzulegen (Anlage 3). zu fassen. Dies gilt auch für Förderungen nach B.4.1, die 

nicht zu einer Satzung gemäß § 165 Abs. 8 führen. 
Für Maßnahmen nach B.4 ist der  Bewilligungsbehörde der 
Sach- und Erfahrungsbericht bis zum 15. Januar vorzulegen; 15. Bei Beginn der geförderten Maßnahmen sind die Belange 
bei Förderung der Durchführung der Entwicklungsmaßnah- der jeweils betroffenen Ämter (untere Denkmalschutz
me nach B.4.2 zusätzlich eine Kosten- und Finanzierungs- behörde, Umweltämter, Straßenbauämter etc.) abzufragen. 
übersicht (Anlage 6). 

16. Bei Wettbewerbsausschreibungen sind die Grundsätze der 
7.	 Bei städtebaulichen Planungen sind diese im DIN-A4-For-

mat (gefaltet oder verkleinert) einschließlich der notwendi
gen Erläuterungen spätestens mit dem Verwendungsnach
weis der Bewilligungsbehörde vorzulegen. 

GRW 95 zugrunde zu legen. Bei der Förderung von städ
tebaulichen Realisierungswettbewerben ist die Weiter
bearbeitung eines Preisträgers zu sichern. 

17. Das gültige nationale Vergaberecht sowie das Vergaberecht 
8.	 Dieser Bescheid ersetzt nicht die nach anderen Bestim- der Europäischen Gemeinschaft ist einzuhalten. 
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Anlage 5 

Abs. Datum: 

Projektkoordinator: 

Telefon: / 

Landesamt für 
Bauen, Verkehr und Straßenwesen 
Lindenallee 51 

15366 Dahlwitz-Hoppegarten 

Förderrichtlinie zur Stadtentwicklung 

Kostenermittlung Erschließung 

Anlage zum Antrag vom ... für Maßnahme gemäß B.3 der Richtlinie ... 

1 Flächenangaben 

Hinweis: ggf. Schätzwerte eintragen, 
diese dann bitte kennzeichnen 

Gebietsspezifische Angaben ha in v. H. 

Flächengröße des gesamten Erschließungsgebietes* 100 

ggf. davon vorgesehener Anteil, der zur Förderung 
beantragt wird 

davon vorgesehener Anteil 

Grünfläche 

- öffentliche Grünfläche 

- private Grünfläche 

Gemeinbedarfsfläche 

Verkehrsflächen im Sinne des § 127 BauGB 
- Netzform: (z. B. Raster)** 
- Erschließungsprofile: 

(Gehweg, Fahrbahn usw.)*** 

sonstige Flächen (bitte benennen) 

* Sollte das zur Förderung beantragte Erschließungsgebiet nicht dem zu erschließenden Gesamtgebiet entsprechen, ist dies zu kennzeichnen und zu erläutern. 
** ggf. bitte auf Beiblatt erläutern 
*** bitte Skizze beilegen 
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2 Angaben zu Art und Maß der Nutzung zum Nettobauland 

Hinweis: ggf. Mittlungswerte oder Planungswerte eintragen, diese dann bitte kennzeichnen 

geplante mittlere GFZ, GRZ 

Grundstücksgröße und Anzahl WE 

Bebauungsform (EH, DH, RH, MFH) und ggf. Verteilung der jeweiligen Anteile 
in v. H. 

Geschossigkeit 

vorgesehene Wohnflächen (minimal, maximal) 

Kosten 

Kostenermittlung absolut 
in T€ 

in v. H. €/m2 

bzw. lfd. 
Meter 

umlage
fähige 
Kosten 

nicht 
umlage
fähige 
Kosten 

ander
weitig 

gedeckter 
Aufwand 

ggf. Kos
tenanteil 

eines 
Versor
gungs
trägers 

Gesamtkosten der beantragten Maßnahme 
(innere Erschließung) 

100 

Wasserversorgung 

Entwässerung 

Straße* 

Grünfläche 

Energieversorgung 

Sonstige kommunale Folgeeinrichtungen 
(bitte benennen) 

* ggf. einzelne Kostenpositionen, z. B. Beleuchtung, aufschlüsseln und erläutern 

Datum, Unterschrift 
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Anlage 7 

Abs.	 _________________________ Datum: ______________________________ 

_________________________ Projektkoordinator: 

/Telefon: ______________________________ 

Landesamt für 
Bauen, Verkehr und Straßenwesen 
Lindenallee 51 

15366 Dahlwitz-Hoppegarten 

Verwendungsnachweis 

Betr.: Förderrichtlinie zur Stadtentwicklung 

hier: ................................................................... 
(Bezeichnung der Maßnahme) 

Anlage: 1 Exemplar der geförderten Planung/Untersuchung/Gutachten (bei B.1, B.2 und B.4.1) 

Hinweis: Sollte der im Formular vorgesehene Patz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein Zusatzblatt. 

Durch Zuwendungsbescheid(e) der Bewilligungsbehörde 

vom: Az./Zuwendungsbescheid-Nr.: über .............................. €


vom: Az./Zuwendungsbescheid-Nr.: über .............................. €


wurden zur Finanzierung der o. a. Maßnahme insgesamt bewilligt .............................. €


Es wurden ausgezahlt .............................. €


I. Sachbericht (bitte Beiblatt verwenden!) 

(Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahme, u. a. Beginn, Maßnahmedauer, Abschluss, Erfolg und Auswirkungen der Maß
nahme, etwaige Abweichungen von den dem Zuwendungsbescheid zugrunde liegenden Planungen und vom Finanzierungsplan; so
weit technische Dienststellen des Zuwendungsempfängers beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufügen.) 
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II. Zahlenmäßiger Nachweis 

1 Einnahmen 

Art 
Eigenanteil, Leistungen Dritter, Zuwendungen 

Lt. Zuwendungs
bescheid 

Davon bisher in 
Anspruch genommen 

€ v. H. € v. H. 

Eigenanteil 

Leistungen Dritter 
(ohne öffentl. Förderung) 

ggf. Zinseinnahmen 

Bewilligte öffentliche Förderung durch 

Zuwendungen des Landes 

Insgesamt 100 100 

Erläuterungen, insbesondere zu Leistungen Dritter: 

Ausgaben 

Ausgabegliederung1 

Lt. Zuwendungsbescheid Davon bisher geleistet 

Insgesamt davon Insgesamt davon 
zuwendungs zuwendungs

fähig fähig 

€ € € € 

Insgesamt 

Hier sind nur die Summen der Kostengruppen (bei Hochbauten nach DIN 276 gegliedert, bei anderen Baumaßnahmen nach Maßgabe der Zuwendungsbescheide) anzu
geben. 

1 
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3 Bestätigungen 

Die vorgenannten Angaben stimmen mit dem/den Zuwendungsbescheid(en) und dem Bauausgabebuch überein. Es wird bestätigt, 
dass 

- die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beachtet wurden, 

- die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben im Verwendungsnachweis mit 
den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

.................................................................................................. .................................................................................................. 
(Ort/Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

Ergebnis der Prüfung durch die gemeindliche/kreisliche Rechnungsprüfung 

Der Zwischennachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Es ergaben sich keine - die nachstehenden - Beanstan
dungen. 

.................................................................................................. .................................................................................................. 
(Ort/Datum) (Dienststelle/Unterschrift) 
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5 Ergebnis der Verwendungsnachweis-Prüfung durch die Staatliche Bauverwaltung (Nummer 6.8 VVG) 

Der Verwendungsnachweis wurde baufachlich geprüft. Auf Grund stichprobenweiser Überprüfung der Bauausführung und der Rech
nungsbelege wird die Übereinstimmung der Angaben im Verwendungsnachweis mit der Baurechnung und mit der Örtlichkeit be
scheinigt. Die baufachliche Stellungnahme ist beigefügt. 

.................................................................................................. .................................................................................................. 
(Ort/Datum) (Dienststelle/Unterschrift) 

Ergebnis der Prüfung durch die Bewilligungsbehörde (Nummer 11.3 VVG) 

Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. 
Es ergeben sich keine - die nachstehenden - Beanstandungen. 

.................................................................................................. .................................................................................................. 
(Ort/Datum) (Dienststelle/Unterschrift) 
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Anlage zum Verwendungsnachweis vom _________________________ zum Zuwendungsbescheid Nr. _________________________ 

1. Tabellarische Übersicht über die Verwendung der Zuwendung des MSWV 

Eingang der Anweisungsbetrag Verwendung Rechnungsbetrag davon Zuwendung davon kommunale 
Landesmittel des MSWV Komplementärmittel 

(            v. H.) (              v. H.) 

Datum € Datum € € € 

Summen 

2. Erträge aus der vorübergehenden Anlage der Zuwendung 

Datum Betrag 

1. Zinsgutschrift 

2. Zinsgutschrift 

3. Zinsgutschrift 

4. Zinsgutschrift 

5. Zinsgutschrift 

6. Zinsgutschrift 

7. Zinsgutschrift 

Summe 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinige ich:


Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers, Datum
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Förderrichtlinie zur Reaktivierung 
städtebaulich relevanter Brachflächen 

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr

Vom 7. April 2003


A.	 Allgemeiner Teil 

A.1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

A.1.1	 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus
haltsordnung (LHO) Zuwendungen für Maßnahmen zur 
Aufwertung und Entwicklung städtebaulich relevanter 
Brachflächen, sofern die Maßnahmen nicht von anderen 
Stellen durchzuführen bzw. die Kosten nicht von ande
ren Stellen zu tragen sind oder gefördert werden können. 

Sofern hierbei auch Mittel der Europäischen Union ein
gesetzt werden, erfolgt dies auf der Grundlage des Ope
rationellen Programms (OP) für den Zeitraum 2000 
2006 und der Ergänzung zur Programmplanung (EzP) 
unter Beachtung der jeweils geltenden einschlägigen 
Bestimmungen aus den EU-Verordnungen, insbesonde
re der VO (EG) Nr. 1260/1999. 

Brachflächen im Sinne dieser Richtlinie sind minder-, 
fehl- oder nicht mehr genutzte städtebaulich relevante 
Flächen und Bereiche, 

- deren bisherige Nutzung infolge des wirtschafts
strukturellen Wandels, der militärischen Abrüstung 
oder aus sonstigen Gründen aufgegeben wurde und 
für die ökonomisch und stadtstrukturell tragfähige 
Folgenutzungskonzepte zu entwickeln sind, 

- die städtebaulichen Umstrukturierungsprozessen 
unterliegen und die einer Stabilisierung und behut
samen Aufwertung durch stadtentwicklungspoliti
sche Maßnahmen bedürfen und 

- die aufgrund ihrer Größe, ihrer Lage innerhalb oder 
zu der Stadt oder aus sonstigen Gründen eine beson
dere städtebauliche Bedeutung haben. 

A.1.2	 Die Zuwendungen dienen der gezielten Förderung von 
Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig positive struktur
politische Auswirkungen auf eine ausgewogene Stadt- und 
Landesentwicklung erwarten lassen (Schwerpunktförde
rung), im Falle des Einsatzes von Mitteln der EU insbe
sondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung. 

A.1.3	 Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Förderung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf
grund pflichtgemäßen Ermessens entsprechend diesen 
Richtlinien und im Rahmen der verfügbaren Haushalts
mittel. 

A.1.4	 Ausnahmen von diesen Richtlinien bedürfen der Zu
stimmung des Ministeriums für Stadtentwicklung, Woh
nen und Verkehr. Bei Ausnahmen, die den Einsatz von 

EU-Mitteln betreffen, ist die Zustimmung des Ministe
riums für Wirtschaft einzuholen. Bei Ausnahmen von 
grundsätzlicher Bedeutung ist zusätzlich die Zustim
mung des Ministeriums der Finanzen erforderlich. 

A.2	 Fördergrundsätze 

A.2.1	 Die Förderung ist mit dem Ziel der städtischen Innen
entwicklung auf die Entwicklung städtebaulich relevan
ter Brachflächen sowie auf die Stabilisierung und struk
turelle Verbesserung gewerblich bzw. mischgenutzter 
städtischer Bereiche gerichtet. Dabei sind städtebaulich
räumliche, funktionelle, stadtwirtschaftliche und ökolo
gische Aspekte zu berücksichtigen. Besondere Beach
tung finden Maßnahmen, die direkte oder indirekte po
sitive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erwarten las
sen. 

A.2.2	 Der Förderung werden das raumordnerische Leitbild der 
dezentralen Konzentration sowie die Ziele und Grund
sätze der Raumordnung und Landesplanung zugrunde 
gelegt. 

A.2.3	 Die Förderung ist vorrangig auf die Durchführung von 
Gesamtmaßnahmen gerichtet. Der Begriff „Gesamt
maßnahme“ umfasst dabei die Gesamtheit der vorberei
tenden Einzelmaßnahmen der Planungs- und Untersu
chungsphase, die Einzelmaßnahmen der Realisierungs
phase sowie die Verfahrenssteuerung. 

Dieser bezieht sich auf einen vor Bewilligung zu defi
nierenden räumlichen Geltungsbereich. Im Rahmen 
von Gesamtmaßnahmen erfolgt die Förderung der 
notwendigen Einzelmaßnahmen grundsätzlich mit dem 
Ziel der integrierten Standortentwicklung. Dies gilt 
auch in Fällen der Anwendung des Besonderen Städ
tebaurechtes. 

A.2.4	 Die Gesamtmaßnahme muss aus den Zielen der Ge
samtstadtentwicklung abgeleitet werden. 

A.2.5	 Dementsprechend wird die Förderung auf die Ermitt
lung der wesentlichen Entwicklungsbedingungen und 
-möglichkeiten, die planungsrechtliche Konkretisierung 
der Entwicklungsziele und deren verfahrensseitige Um
setzung sowie die Schaffung infrastruktureller Voraus
setzungen für die Realisierung von Investitionen ausge
richtet. 

A.2.6	 Vorrangig werden solche Vorhaben gefördert, 

- die von besonderer Bedeutung für die Stadtstruktur 
und -entwicklung sind 

und 

- die auf der Grundlage schlüssiger Gesamtkonzepte 
einschließlich realistischer Maßnahme-, Durchfüh
rungs- und Finanzierungskonzepte realisiert werden 
sollen. 
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A.2.7	 Die Flächen sind entsprechend den städtebaurechtlichen 
Bedingungen zügig ihrer beabsichtigten Nutzung zuzu
führen; Flächen, die von der Gemeinde bzw. von Dritten 
nicht für eigene Zwecke benötigt werden, sind zu 
verwerten. 

A.3	 Gegenstand der Förderung 

A.3.1	 Gefördert werden die notwendigen Einzelmaßnahmen 
zur Untersuchung, Beplanung und Entwicklung von 
Brachflächen. 

A.3.2	 Gegenstand der Förderung sind 

- bereichs- bzw. vorhabensbezogene städtebauliche 
Untersuchungen und Planungen gemäß Nummer B.1, 

- durchführungsbezogene Maßnahmen gemäß Num
mer B.2, 

- die Verfahrenssteuerung gemäß Nummer B.3. 

A.3.3	 Nicht zuwendungsfähig sind: 

- Personalausgaben und Sachkosten des Zuwendungs
empfängers, 

- Nebenkosten für Steuerberatung und Maklergebüh
ren, 

- Ausgaben, die durch Einnahmen finanziert werden, 
- Ausgaben für Kosten (einschließlich Zinsen) einer 

Kreditaufnahme, die dazu dient, den gemeindlichen 
Eigenanteil aufzubringen, 

- Ausgaben für Kosten (einschließlich Zinsen) einer 
Vor- und Zwischenfinanzierung, 

- Ausgaben für Maßnahmen, die eine andere Stelle als 
die Gemeinde auf anderer öffentlich-rechtlicher 
Grundlage zu tragen verpflichtet ist oder die die an
dere Stelle ohne rechtliche Verpflichtung tatsächlich 
üblicherweise fördert bzw. finanziert, 

- Vorsteuerbeträge nach § 15 des Umsatzsteuergeset
zes, soweit sie von der Umsatzsteuer abgesetzt wer
den können, 

- Ausgaben, die aus der Nichtanwendung von Rechts
vorschriften oder gesetzlichen Verpflichtungen ent
stehen, 

- Maßnahmen nach B.2, soweit sie sich auf Flächen 
im Eigentum des Bundes beziehen. 

A.4	 Zuwendungsempfänger 

A.4.1	 Gemeinden, 

A.4.2 	 Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Ge
meinschaftsarbeit, soweit ihr Zweck die gemeinsame 
Erledigung von Aufgaben der kommunalen Planungs
hoheit ist und ihnen die Aufgaben per Satzung über
tragen wurden. 

A.4.3	 Zuwendungsempfänger nach Nummern A.4.1 und A.4.2 
können Zuwendungen gemäß Nummer 12 der Verwal
tungsvorschriften für Zuwendungen an Gemeinden 

(VVG) zu § 44 LHO zur Erfüllung des Zuwendungs
zweckes an natürliche oder juristische Personen, die auf 
Gewinnerzielung ausgerichtet sind, weiterleiten, wenn 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

- Der Zuwendungszweck und die öffentliche Kontrol
le über das Vorhaben werden gegenüber dem Dritten 
durch Festlegungen in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag gesichert, z. B. in einem städtebaulichen 
Vertrag nach § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) 
(siehe auch Nummer A.6.1, zweiter Absatz). 

- Die Weiterleitung der Fördermittel induziert keinen 
Beihilfecharakter im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 
EG-Vertrag. 

- Die gemeinschaftlichen Bestimmungen zu öffent
lichen Ausschreibungen müssen eingehalten werden. 
Eine Übertragung von Aufgaben auf Unternehmen 
bzw. Einrichtungen, die zur Erfüllung von Aufgaben 
gewerblicher Art gegründet wurden und die dabei im 
Wettbewerb mit anderen privaten und öffentlichen 
Wirtschaftsbeteiligten stehen, steht immer unter dem 
Vorbehalt der Ausschreibung. 

Dies gilt nur für durchführungsbezogene Maßnahmen 
nach B.2. 

A.5	 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 

Zuwendungen dürfen nur gewährt werden, wenn 

- die Maßnahmen den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung entsprechen, 

- die Durchführung der Maßnahmen von den zustän
digen Organen des Zuwendungsempfängers be
schlossen worden ist, 

- die Maßnahmen nach Maßgabe der Rechtsvor
schriften zulässig sind, 

- der Zuwendungsempfänger die Sicherung des 
kommunalen Eigenanteils rechtlich bindend nach
gewiesen hat. Eine Vorfinanzierung des kommuna
len Eigenanteiles ist nicht förderschädlich. Der Ei
genanteil ist im Haushalt der Kommune einzustel
len. 

A.6	 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen 

Für durchführungsbezogene Einzelmaßnahmen gemäß 
Nummer B.2 gelten über die Zuwendungsvoraussetzun
gen gemäß A.5 hinaus folgende Regelungen: 

A.6.1	 Eigentumsverhältnisse 

Zuwendungen dürfen grundsätzlich nur für Maßnahmen 
auf Flächen erfolgen, die sich im Eigentum der Gemein
de bzw. des Zweckverbands befinden oder an denen die 
Gemeinde bzw. der Zweckverband eigentumsgleiche 
Rechte hat und auf denen ohne vorhergehende Maßnah
men zur Reaktivierung keine Investitionen vorge
nommen werden können. 
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Zuwendungen dürfen bei Flächen, die sich nicht im Ei
gentum der Gemeinde bzw. des Zweckverbands befin
den, nur gewährt werden, wenn die Wahrung von kom
munalen bzw. Gemeinwohlinteressen durch öffentlich
rechtliche, insbesondere städtebauliche Verträge sicher
gestellt ist. Durch diese Verträge ist die Realisierung der 
in der Entwicklungskonzeption für die Gesamtmaß
nahme festgelegten Ziele zu gewährleisten. 

Soll die beantragte Maßnahme auf einer Liegenschaft 
des Sondervermögens „Grundstückfonds Brandenburg“ 
durchgeführt werden, so ist eine Zustimmung/Erlaubnis 
zur Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen seitens 
der Brandenburgischen Boden GmbH beizufügen, so
fern ein öffentlich-rechtlicher Vertrag noch nicht besteht. 

A.6.2	 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Zuwendungsvoraussetzung ist grundsätzlich das Vor
liegen eines rechtswirksamen Bebauungsplans oder der 
Verfahrensstand gemäß § 33 BauGB bzw. die Zustim
mung gemäß § 125 Abs. 2 BauGB, im Ausnahmefall ei
nes Flächennutzungs- oder Rahmenplans. 

A.6.3	 Stellungnahmen 

Dem Förderantrag sind im gegebenen Fall die Munitions
freiheitsbescheinigung des Staatlichen Munitionsber
gungsdienstes sowie bei Maßnahmen mit Altlastenbezug 
eine Stellungnahme der unteren Abfallwirtschaftsbehör
de beizufügen. 

A.6.4	 Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 

Werden durchführungsbezogene Maßnahmen gemäß 
Nummer B.2 mit Maßnahmen gemäß § 260 bzw. § 272 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) verbun
den, so gelten die dabei bewilligten Fördermittel der 
Bundesanstalt für Arbeit (BA) ganz oder teilweise als 
Eigenanteil. Der Anteil der Förderung nach dieser 
Richtlinie verringert sich gegebenenfalls entsprechend. 

Sofern die Maßnahmen gemäß Nummer B.2 (durchfüh
rungsbezogene Maßnahmen) unter Einsatz von Mitteln 
der Europäischen Union (EU) gefördert werden, hat der 
Zuwendungsempfänger einen angemessenen Eigenan
teil von grundsätzlich 10 Prozent der zuwendungsfähi
gen Kosten des Gesamtvorhabens selbst zu erbringen. 
Die förderfähigen Kosten der von der EU geförderten 
Maßnahme dürfen sich durch den Einsatz von Mitteln 
der BA nicht erhöhen. 

Leitet der Zuwendungsempfänger die Zuwendung ge
mäß Nummer A.4.3 ganz oder teilweise an einen Dritten 
weiter, so kann dieser den Eigenanteil erbringen. Sofern 
Mittel der EU zum Einsatz kommen, ist diese Regelung 
nur anwendbar, wenn die Ausgaben des Dritten den öf
fentlichen Ausgaben gleichgestellt sind. Die Regelung 
aus Absatz 1 behält dabei Gültigkeit. 

A.6.5	 Nachweis der Durchführbarkeit 

Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde ist der Nach

weis der Durchführbarkeit der beantragten Einzelmaß
nahmen im Rahmen der Gesamtmaßnahme durch ein 
Maßnahme-, Durchführungs- und Finanzierungskon
zept zu erbringen, das die vorgesehene fristgerechte und 
haushaltsrechtlich einwandfreie Verwendung der För
dermittel darstellt. 

A.7	 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

A.7.1	 Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt. 

A.7.2	 Bei Förderungen gemäß den Nummern B.1 und B.3 
werden die Fördermittel als Zuschuss gewährt. 

A.7.3	 Die Bewilligung der Fördermittel gemäß Nummer B.2 
erfolgt bei ausschließlichem Einsatz von Landesmitteln 
als zins- und tilgungsfreie Vorauszahlung (bedingt rück
zahlbare Leistung gemäß Nummer 1.1 der VV zu § 23 
LHO) auf einen nach Abschluss der Maßnahme fest
zusetzenden Zuschuss. 

§§ 164 a/b BauGB sind analog anzuwenden. 

Im Rahmen der förderungsrechtlichen Schlussabrech
nung werden die förderungsfähigen Ausgaben den Ein
nahmen des Zuwendungsempfängers im Zusammen
hang mit der geförderten Maßnahme (z. B. Veräußerungs
erlöse, Erschließungsbeiträge und Kommunalabgaben) 
gegenübergestellt. Die Differenz zwischen förderungs
fähigen Ausgaben und maßnahmebedingten Einnahmen 
(dauernd unrentierliche Kosten) wird dem Fördersatz 
des Zuwendungsbescheides entsprechend aufgeteilt. 
Der auf das Land entfallende Anteil an den dauernd un
rentierlichen Kosten wird in einen Zuschuss umgewan
delt. Übersteigt die Vorauszahlung den Landesanteil an 
den dauernd unrentierlichen Kosten, so sind die Voraus
zahlungsmittel in dieser Höhe zurückzuzahlen. 

Maßgeblich für die Schlussabrechnung ist die Gesamt
maßnahme im Sinne der Nummer A.2.3. 

Kann die Bestimmung über die Umwandlung der 
Vorauszahlung in einen Zuschuss bereits früher ge
troffen werden, so ist dies schon zu diesem Zeitpunkt bei 
der Bewilligungsbehörde zu beantragen. 

Einnahmen sind möglichst zeitnah zu erheben und zu er
statten. Sie können mit vorheriger Zustimmung des Mi
nisteriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 
auf der Grundlage eines Änderungsbescheides für weite
re Maßnahmen gemäß Nummer B.2 eingesetzt werden. 

A.7.4	 Werden mit der Bewilligung Mittel der EU eingesetzt, 
wird die Förderung  generell als Zuschuss gewährt. 

Die Pflicht zur Erhebung von Einnahmen gemäß den 
geltenden gesetzlichen Regelungen ist hiervon unbe
rührt. Die dabei erzielten Einnahmen sowie weitere 
maßnahmebedingte Einnahmen (z. B. Verkaufserlöse, 
Anliegerbeiträge) sind vorrangig einzusetzen und füh
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ren zur entsprechenden Verringerung der Zuwendung. 
Maßgeblich für die Schlussabrechnung ist die Gesamt
maßnahme im Sinne der Nummer A.2.3. 

A.7.5	 Der Fördersatz beträgt bis zu 80 vom Hundert der zu
wendungsfähigen Ausgaben (Anteilfinanzierung). Ab
weichend von diesem Höchstfördersatz 

- beträgt der Fördersatz bei den Maßnahmen nach 
Nummern B.1 und B.3 60 vom Hundert, 

- reduziert sich der Fördersatz gegebenenfalls bei An
wendung der Nummer A.6.4, erster Absatz, 

- richtet sich die Festlegung des Fördersatzes bei Ein
satz von Fördermitteln der EU nach den dafür gel
tenden EU-Bestimmungen. 

A.7.6	 Die in den Zuwendungsbescheiden ausgewiesenen Zu
wendungen sind Förderhöchstbeträge. 

Bei der Ermittlung der Kosten sind die jeweils geltenden 
einschlägigen Rechtsvorschriften (z. B. Verordnung 
über die Honorare für Leistungen der Architekten und 
Ingenieure - HOAI) anzuwenden. 

Soweit Leistungen nach der HOAI - in der jeweils gülti
gen Fassung - erbracht werden, werden als zuwendungs
fähige Ausgaben maximal die dort ausgewiesenen mitt
leren Sätze der Honorarzone III anerkannt. Die 
Anerkennung einer höheren Honorarzone setzt den 
Nachweis eines höheren Schwierigkeitsgrades der bean
tragten Maßnahme voraus. Bei Maßnahmen nach § 6 
HOAI beträgt der förderfähige höchste Stundensatz 
grundsätzlich 76,60 Euro (nach Absatz 2 Nr. 1) und 
51,12 Euro (nach Absatz 2 Nr. 2). 

Besondere Leistungen sind gesondert zu begründen und 
getrennt auszuweisen. Bei der Vergabe von Aufträgen 
für Untersuchungs- und Planungsleistungen (Ingenieur
leistungen) ist nach der Verdingungsordnung für freibe
rufliche Leistungen (VOF) zu verfahren. 

Bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen ist die 
Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu be
achten. 

Maßnahmen nach Nummer B.3 sind pro Jahr und Ge
samtmaßnahme mit maximal 153.000 Euro förderfähig. 

A.8	 Verfahren 

A.8.1	 Antragsverfahren 

A.8.1.1 Anträge sind vollständig ausgefüllt dem Landesamt für 
Bauen, Verkehr und Straßenwesen (LBVS), Lindenal
lee 51 in 15366 Dahlwitz-Hoppegarten in einfacher 
Ausfertigung gemäß Antragsvordruck vorzulegen (An
lage 1). 

Bei Maßnahmen, die sich auf die Untersuchung von 
Altlasten beziehen, ist den Antragsunterlagen eine von 

der unteren Abfallwirtschaftsbehörde (uAbfWB) abge
gebene Stellungnahme in Form einer Checkliste (Anla
ge 2) beizufügen. Auf Nummer A.6.3 wird im Übrigen 
verwiesen. 

Auf Verlangen der Bewilligungsbehörde sind im Einzel
fall ergänzende bzw. erläuternde Unterlagen und Nach
weise vorzulegen. 

Die Anträge sind bis 28. Februar des jeweiligen Jahres 
dem LBVS vorzulegen. In begründeten Einzelfällen 
können auch nach diesen Terminen eingereichte Anträge 
berücksichtigt werden. 

A.8.1.2 Anträge kreisangehöriger Gemeinden sind in zweiter 
Ausfertigung gleichzeitig dem Landrat als allgemeiner 
unterer Landesbehörde vorzulegen. Dieser leitet seine 
Stellungnahme zur 

- Einbindung der Gesamtmaßnahme in die Kreisent
wicklung, 

- Einordnung der Gesamtmaßnahme in die Entwick
lungskonzeption der Gemeinde, 

- Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen, ins
besondere zur planungsrechtlichen Zulässigkeit, 

- Dringlichkeit, 
- Finanzierung des kommunalen Eigenanteils 

unverzüglich, spätestens jedoch binnen eines Monats 
nach Antragszuleitung an die Bewilligungsbehörde wei
ter (siehe Anlage 3). 

A.8.2	 Programmaufstellung 

Die Bewilligungsbehörde erstellt den Programmentwurf 
und legt diesen dem Ministerium für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr (MSWV) vor. Das MSWV ent
scheidet auf dieser Grundlage über das Förderprogramm. 

Beim Einsatz von EU-Mitteln ist zusätzlich eine Ent
scheidung des EFRE1-Ausschusses erforderlich. 

A.8.3	 Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist das LBVS, soweit ausschließ
lich Landesmittel bewilligt werden. Bei Einsatz von EU-
Mitteln ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg 
(ILB) Bewilligungsbehörde. 

Die Bewilligungsbehörde erteilt im Rahmen der verfüg
baren Haushaltsmittel Zuwendungsbescheide. 

A.8.4	 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren 

A.8.4.1 Das Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren rich
tet sich nach Nummer 7.4 VVG/Nummer 1.4.4 der Allge
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro
jektförderung an Gemeinden (ANBest-G) (Anlage 4). 

1 EFRE: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
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Die Auszahlung der Mittel erfolgt auf schriftliche An
forderung nach dem Muster der Anlage durch die Be
willigungsbehörde. 

A.8.4.2 Abweichend von den Verwaltungsvorschriften zu § 44 
LHO wird bei dem Einsatz von Mitteln der Europäi
schen Union (EU) bestimmt: 

a)	 Zuwendungs(teil)beträge dürfen nur unter Vorlage 
von Nachweisen über die im Rahmen des Zuwen
dungszwecks tatsächlich getätigten Ausgaben ge
mäß Nummer 7 VVG zu § 44 LHO ausgezahlt wer
den. 

b)	 Ein letzter Teilbetrag von 5 vom Hundert der Ge
samtzuwendung darf darüber hinaus erst gezahlt 
werden, wenn der Zuwendungsempfänger den Ver
wendungsnachweis gemäß Nummer 7 ANBest-G 
vollständig und in prüffähiger Form vorgelegt hat. 

A.8.5 Verwendungsnachweisverfahren 

Für den Nachweis der Verwendung der Fördermittel gel
ten die Bestimmungen der Nummern 10 bis 11 VVG/ 
Nummer 7 ANBest-G. 

A.8.5.1 Für Zuwendungen von Einzelmaßnahmen, die für einen 
Bewilligungszeitraum von mehr als einem Jahr vor
gesehen sind, ist jährlich zum 1. März ein Zwischen-
Verwendungsnachweis vorzulegen (Anlage 5), der den 
aktuellen Stand der Gesamtmaßnahme sowie eine 
Zwischenabrechnung enthält. 

Der rechtzeitig vorgelegte Zwischen-Verwendungs-
nachweis ist Voraussetzung für die Auszahlung weiterer 
Fördermittel. 

A.8.5.2 Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster gemäß 
Anlage 6 für jeden Zuwendungsbescheid getrennt zu 
führen. Ist die endgültige Bemessung der Zuwendung 
noch von zu erzielenden Einnahmen oder Erträgen ab
hängig, ist zunächst ein vorläufiger Verwendungsnach
weis zu führen. 

A.8.5.3 Im Falle des Einsatzes von Fördermitteln der Europäi
schen Union können Kontrollen des Fördermitteleinsat
zes auch durch die EU-Kommission und den Europäi
schen Rechnungshof sowie durch die zuständigen Stel
len des Landes vorgenommen werden. 

A.8.6 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Ver
waltungsvorschriften zu § 44 LHO für Zuwendungen an 
Gemeinden, soweit nicht diese Richtlinien Abweichun
gen zulassen. 

Werden Mittel der Europäischen Union (EU) eingesetzt, 
so sind über die Landeshaushaltsordnung hinaus die Re
gelungen auf der Grundlage bestehender und vorbehalt
lich noch zu erlassender Vorschriften der EU für den 
Strukturzeitraum 2000 - 2006 zu beachten, insbesonde
re der Auszahlungs- und Abrechnungsverfahren. 

A.9 Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in 
Kraft. Sie gilt bis zum 31. Dezember 2003. 

B. Besonderer Teil 

B.1 Vorbereitungs- und Planungsphase 

Gefördert werden städtebauliche Planungen und Unter
suchungen zur Klärung aller berührten Planungsaspekte 
in Vorbereitung investiver Maßnahmen zur Aufwertung 
und Entwicklung von städtebaulich relevanten Brach
flächen. 

Zuwendungsfähig sind die notwendigen angemessenen 
Ausgaben für: 

B.1.1 Bestands- und Entwicklungspotentialanalysen, 

die der Ermittlung der wesentlichen Ausgangsdaten und 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Brachflä
chen dienen. 

Bestands- und Entwicklungspotentialanalysen sollten 
insbesondere beinhalten: 

- ausgehend von der Analyse der Flächen, der Bau
substanz und des planungsrechtlichen Zustandes die 
Untersuchung der baulichen Möglichkeiten des 
Standortes, 

- die Analyse von Netzen und Anlagen der stadttech
nischen sowie der verkehrlichen Infrastruktur, 

- erste Einschätzungen, welche Einschränkungen 
insbesondere aufgrund von Altlastenverdachtsflä
chen für mögliche Nachnutzungen ausgehen können, 

- Entwicklung von wünschenswerten und stadtent
wicklungspolitisch verträglichen Nutzungsvorstel
lungen unter Beachtung verkehrlicher Aspekte, 

- Erfassung und Bewertung entsprechender lokaler, 
regionaler bzw. überregionaler Nachfragepotentiale 
sowie des wettbewerblichen Umfeldes, 

- Analyse und Prognose der von der zu entwickelnden 
Brachfläche potentiell ausgehenden Verkehrsbelas
tungen, 

- erste Vorschläge für Organisations- und Trägerfor
men zur Umsetzung der Konzepte, 

- erste Kostenschätzungen und Finanzierungsmodel
le für die Gesamtmaßnahme. 

Bestands- und Entwicklungspotentialanalysen können 
sich sowohl auf einzelne Standorte als auch im Sinne eines 
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Fachbeitrages zur Stadtentwicklung auf mehrere Stand
orte mit ähnlicher oder gleicher Ausgangslage bezie
hen. 

B.1.2	 Städtebauliche Rahmenpläne, 

die der Erarbeitung qualifizierter Nutzungs- und städte
baulicher Gestaltungskonzeptionen für die zu über
planenden bzw. zu reaktivierenden Flächen dienen. 

Der Städtebauliche Rahmenplan trifft alle wesentlichen 
inhaltlichen Aussagen für die Vorbereitung von Bebau
ungsplänen und ihre Entwicklung aus dem Flächen
nutzungsplan und integriert alle öffentlichen und privaten 
Belange. Zu den städtebaulichen Rahmenplänen gehören 
u. a. Bereichsentwicklungspläne und Blockkonzepte. 

B.1.3	 Städtebauliche Wettbewerbe 

zur Sicherung einer hohen städtebaulichen und öko
logischen Qualität bei der Entwicklung städtebaulich 
und wirtschaftspolitisch bedeutsamer Teilbereiche. 

Vorrangig werden Wettbewerbsverfahren zur behut
samen Revitalisierung und zur modellhaften Anpassung 
städtebaulich relevanter Teilbereiche an historische 
Stadtstrukturen gefördert. 

Wettbewerbsverfahren sind unter Berücksichtigung der 
Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe 1995 
(GRW 95) durchzuführen. 

B.1.4	 Bebauungspläne, 

- die die Voraussetzung für die Reaktivierung städte
baulich relevanter Brachflächen darstellen, 

- die der städtebaulich verträglichen Standortsiche
rung von Betrieben in Gemengelagen dienen, 

- die der Überplanung gewerblich oder gemischt 
strukturierter Bereiche mit Funktionsschwächen 
dienen. 

Vorrangig gefördert werden Bebauungspläne, 

- denen hochwertige städtebauliche Lösungsansätze 
zugrunde liegen, 

- die städtebauliche Beiträge zur Umweltverbesse
rung leisten (z. B. Bodenschutz, rationelle Energie
verwendung oder Schadstoffminderung), 

- deren bauliche Realisierung in absehbarer Zeit zu 
erwarten ist. 

Die Abgrenzung der Bebauungsplangebiete hat in der 
Weise zu erfolgen, dass die für das jeweilige Vorhaben re
levanten potentiellen Konfliktbereiche erfasst werden. 
Die Bebauungsplangebiete sollten sich in ihrer Größe am 
kurz- bis mittelfristigen Bedarf orientieren; gegebenen
falls kann ein einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 
Abs. 2 BauGB für einen größeren Bereich erarbeitet 
werden, der schrittweise durch qualifizierte Bebauungs
pläne für Teilflächen ersetzt wird. 

B.1.5	 Fachgutachten, Fachkonzepte und sonstige fachbezoge
ne Leistungen 

werden als sonstige städtebauliche Leistungen insoweit 
gefördert, als sie zur Erarbeitung der jeweiligen infor
mellen und formellen städtebaulichen Planungen erfor
derlich sind (vgl. B.1.2 bis B.1.4). 

Gefördert werden insbesondere 

- grünordnerische Teilleistungen, 
- bereichsbezogene Verkehrsuntersuchungen und -pla

nungen, 
- altlastenbezogene Untersuchungen mit einer der 

städtebaulichen Planungsebene entsprechenden Un
tersuchungsstufe, 

- stadttechnische Untersuchungen und -konzepte, 
- Vermessungsleistungen im notwendigen Umfang, 
- Gutachten im Zusammenhang mit der Standortsi

cherung von Betrieben in Gemengelagen, 
- sonstige Leistungen zu Einzelaspekten, z. B. Umle

gungskonzepte, Brachflächenkataster, planungs
und verfahrensrechtliche Fachbeiträge. 

In Ausnahmefällen kann die Suche nach Kampfmitteln 
gefördert werden, wenn die notwendigen Kosten nicht 
durch den staatlichen Munitionsbergungsdienst erbracht 
werden können. 

B.1.6	 Maßnahmen-, Finanzierungs- und Durchführungskon
zepte als gemeindliche Entscheidungsgrundlagen zur 
zügigen Gesamtmaßnahmenrealisierung, soweit diese 
nicht als Bestandteil einer Verfahrenssteuerung im Sin
ne von B.3 erstellt werden. 

B.2	 Realisierungsphase (durchführungsbezogene Maß
nahmen zur Reaktivierung städtebaulich relevanter 
Brachflächen) 

Auf Grundlage städtebaulicher Planungen und Untersu
chungen sowie umsetzungsbezogener Maßnahmen-, 
Durchführungs- und Finanzierungskonzepte werden 
weitere Teilmaßnahmen gefördert, die der unmittelbaren 
Wiedernutzbarmachung und Entwicklung städtebaulich 
relevanter Brachflächen dienen. 

B.2.1	 Zuwendungsfähig sind die notwendigen und angemes
senen Ausgaben für: 

B.2.1.1 Abriss und Beräumung, 

wenn und soweit diese Maßnahmen zur Bau
freimachung des Geländes als Voraussetzung zur weite
ren Entwicklung der Flächen erforderlich 

und 

sich diese Maßnahmen nicht auf Gebäude oder Anlagen 
beziehen, die nachnutzungsfähig und in den entspre
chenden Konzepten für eine Nachnutzung vorgesehen 
sind. 
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B.2.1.2 Altlastensanierung,	 und 

wenn und soweit diese Maßnahmen aufgrund der ange

strebten Nachnutzung erforderlich sind 


und 

durch den Einsatz eines Verfahrenssteuerers eine we
sentliche Beschleunigung und höhere Effektivität sowie 
Wirtschaftlichkeit bei der Durchführung der Gesamt
maßnahme zu erwarten ist. 

es sich dabei nicht um die Beseitigung von akuten B.3.1 Verfahrenssteuerung soll insbesondere umfassen:

Gefährdungsbeständen handelt, für die nach Maßgabe

entsprechender gesetzlicher Regelungen Kostenüber- - Strukturierung der Gesamtmaßnahme,

nahmepflichten festgelegt sind - Erstellen und Überwachen von Maßnahmen-,


Durchführungs-, Finanzierungskonzepten, 
und - Koordinierung und Kontrolle der übrigen Projekt

beteiligten, 
der Sanierungsaufwand in einem angemessenen Ver- - fachliche und verfahrensseitige Koordination unter
hältnis zum Nutzen der Maßnahme steht. schiedlicher Verfahren (z. B. Altlastenerfassung und 

städtebauliche Planung), 
Umfang und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen - formelle Beteiligungsverfahren und Öffentlichkeits
sind mit den zuständigen Behörden abzustimmen. arbeit, soweit diese nicht im Rahmen anderer 

Planungsverfahren gefördert werden, 
B.2.1.3 Erhaltung, Planung und Herstellung von Erschließungs-	 - Mitwirkung bei der Ansprache und Beratung von In

anlagen, vestoren und möglichen Nutzerzielgruppen und am 
Interessensausgleich zwischen den Projektbeteilig

wenn und soweit die Maßnahmen als öffentliche Aufga- ten (das heißt insbesondere zwischen Kommune, 
be durch die Kommune zu tragen sind Flächeneigentümer und Investor), 

- Unterstützung der Gemeinde bei der Vergabe und 
und Kontrolle von Leistungen an Dritte, 

- handlungsorientierte Vorbereitung von Trägerschaf
die Maßnahme nicht oder nicht in der rechtlich mög- ten. 
lichen Höhe über Einnahmen aus Erschließungs- oder 
Ausbaubeiträgen refinanziert werden kann. B.3.2 Besondere Regelungen 

B.2.1.4 Sonstige Einzelmaßnahmen im Ausnahmefall, B.3.2.1 Die Kostenkalkulation ist der Bewilligungsbehörde auf 
der Grundlage detaillierter Leistungsbilder entspre

wenn und soweit sie zur Sicherung einer zukünftigen chend § 6 HOAI vorzulegen. 
Folgenutzung und Entwicklung bzw. zur Vermeidung 
zukünftig höherer Sanierungs- oder Entwicklungs- Sind Leistungsumfang und Kosten der Verfahrens
kosten unverzüglich durchzuführen sind. steuerung für die Gesamtmaßnahme zum Zeitpunkt der 

Antragstellung nicht hinreichend verlässlich zu ermit
teln, erfolgt die Bewilligung zeitlich begrenzt. 

B.3	 Verfahrenssteuerung 

Im Rahmen der Durchführung von Gesamtmaßnahmen

im Sinne dieser Richtlinie sind Leistungen der Verfahrens

steuerung zuwendungsfähig, wenn und soweit ein erhöh

ter Koordinierungsbedarf nachgewiesen werden kann


B.3.2.2 Der Bewilligungsbehörde ist jährlich, bzw. mit dem 
Zwischen-Verwendungsnachweis und dem Verwen
dungsnachweis, ein gesonderter Bericht über die im 
Rahmen der Verfahrenssteuerung im Einzelnen erbrach
ten Leistungen vorzulegen. 
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Absender: 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

Landesamt für 
Bauen, Verkehr und Straßenwesen 
Lindenallee 51 

15366 Dahlwitz-Hoppegarten 

Antrag 
der Gemeinde ..................................................................................


vom ...........200...


auf Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie zur Entwicklung städtebaulich relevanter Brachflächen

vom 7. April 2003 für das Programmjahr 200...


Gesamtmaßnahme: .....................................................................................................


Beantragte (Teil-)Maßnahme: ....................................................................................................


.....................................................................................................


Antragsnummer (von Bewilligungsbehörde auszufüllen):  ........................................


Allgemeiner Hinweis:	 Der Antrag ist vollständig auszufüllen. 
Sollte der im Antrag vorgesehene Platz nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein Zusatzblatt. 
Die notwendigen Anlagen sind vollständig beizufügen. 
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1 Antragsteller 

Stadt/Gemeinde/(Zweckverband): 

Amtlicher Gemeindeschlüssel: 

Anschrift: 

Projektkoordinator: 
(+ Dienststelle) 

Tel.: Fax: 

Antragsdatum: Programmjahr: 

Landkreis: 

Bankverbindung: 

Name des Kreditinstituts: 

Konto-Nr.: BLZ: 

Beantragte Maßnahme (nur eine Maßnahme aufführen) 

Zuwendungsbereich Bezeichnung der beantragten Maßnahme 

B.1 B.2 B.3 

Vorbereitung Realisierungs- Verfahrens
und Planung phase steuerung 

Standort-/gebietsbezogene Angaben 

3.1 Fläche in ha 

3.2 Fläche in ha 

Standort-/Gebietsbezeichnung 
(ggf. genaue Bezeichnung nach förmlichem Aufstellungsbeschluss) 

Ggf. Bezeichnung einer Teilfläche, auf die sich der Antrag bezieht 
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3.3 Lage im Gemeinde-/Stadtgebiet 
(z. B. Zentrum, städtische Randlage, Außenbereich) 

3.4 Bisherige Nutzung 
(Beschreibung; zusätzlich Typisierung gemäß BauNVO §§ 2 - 11) 

3.5 Geplante Nutzung 
(Beschreibung; zusätzlich Typisierung gemäß BauNVO §§ 2 - 11) 

3.6 Durchgeführte Maßnahmen und vorhandene Entscheidungsgrundlagen (Auflistung aller relevanten übergeordneten, grundle
genden, bereichs- und vorhabenbezogenen Aktivitäten) 

Maßnahme Gefördert 

durch: ZwB.-Nr. 

1. nein ja 

2. nein ja 

3. nein ja 

4. nein ja 

5. nein ja 

6. nein ja 

7. nein ja 

8. nein ja 
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4 Maßnahme/Begründung 

Beschreibung und Zielsetzung der beantragten Maßnahmen/Begründung, u. a.: 

- Darstellung von Entwicklungsdefiziten und -potentialen 
- Einbindung in Gesamtentwicklung 
- Darstellung der besonderen Bedeutung der Maßnahme unter Berücksichtigung der Förderkriterien der Richtlinie 
- Begründung der Notwendigkeit einer Förderung 
- geplanter Beginn der Maßnahme 

Finanzierungsplan 

Höhe der beantragten 
Zuwendung 

insgesamt Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit 
(Kassenwirksamkeit) 

absolut in v. H. 200... 200... 

Gesamtkosten 
(lt. beiliegendem Kostenvoranschlag/Kostengliederung 
in Euro) 

Leistungen Dritter 

Eigenanteil 

(ggf.) Substitution durch: 

Beantragte Zuwendung 
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6 Erklärung 

Der Antragsteller erklärt, dass 

6.1	 mit der Durchführung der zur Förderung beantragten Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des 
Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzu
rechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten. 

6.2	 die Bereitstellung des eigenen Finanzierungsanteils gesichert ist. 

6.3	 die Angaben in diesem Antrag (einschließlich weiterer Unterlagen und Anlagen) vollständig und richtig sind und die beantragte 
Förderung sich nur auf zuwendungsfähige Kosten gemäß Förderrichtlinie bezieht.  

6.4	 die Kosten nach Vorgaben einschlägiger Regelwerke (z. B. HOAI, VOB) ermittelt wurden und angemessen sind.  

_____________________________________________ Siegel ______________________________________ 
(Ort/Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

7 Anlagen 

7.1 Allgemeine Anlagen 

bitte 
ankreuzen (bereits angekreuzte Unterlagen sind zwingend erforderlich) 

x 1. Übersichtskarte zur Lage der Gemeinde im Siedlungsnetz M 1 : 100 000 

x 2. Amtliche topographische Karte mit Angabe des Planungsgebietes M 1 : 10 000 

3. zusätzliche Karte, die eine Genauigkeit und Vollständigkeit aufweist, die den Zustand des Plangebietes in einem für den Plan
inhalt ausreichenden Maße erkennen lässt 

4. Luftbildkopie 

x 5. Nachweis der Kostenschätzung (prüffähige Leistungsbeschreibung und entsprechende Kostenkalkulation nach anzuwen
dender Kalkulationsgrundlage, im Regelfall HOAI; bei beantragten Besonderen Leistungen zusätzliche Begründung); ggf. 
Angebot beifügen 

6. Ergänzende Erläuterungen/Planunterlagen zum Antrag


x 7. Landesplanerische Stellungnahme


8. Stellungnahme des Landkreises 

9. Städtebaulicher Vertrag/Erschließungsvertrag 

10. Projektierungsunterlagen 

11. Sonstiges 

7.2 Besondere Anlagen 

1. Maßnahme-/Durchführungs-/Finanzierungskonzept für die Gesamtmaßnahme 

2. Munitionsfreiheitsbescheinigung 

3. Stellungnahme der Brandenburgischen Bodengesellschaft (BBG) 

4. Stellungnahme des Arbeitsamtes zur Förderung nach SGB III 

5. Stellungnahme der unteren Abfallwirtschaftsbehörde zu altlastenbezogenen Maßnahmen (Checkliste) 

6. Zweckverbandssatzung 
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Untere Abfallwirtschaftsbehörde: Anlage 2


............................................................................


............................................................................


............................................................................


Checkliste 
zur Stellungnahme 

bzgl. durchzuführender Altlastenuntersuchungen und -sanierungen 

I.	 Allgemeine Angaben 

1.	 Antragsteller: 

2.	 Antrag für folgendes Objekt: 

3.	 Beantragte Summe: 

4.	 Flächengröße: 

5.	 Gauß/Krüger-Koordinaten des Flächenmittelpunktes

(Hoch-/Rechtswert, AV-Koordinaten, soweit bekannt ergänzen durch Angabe der Flurstücksnummern)


Rechtswert:	 Hochwert: 

6.	 Kartographische Darstellung des betroffenen Gebietes

(Kartenauszug beifügen)


7.	 Altlastenrelevante Vornutzung(en) der Fläche: 

8.	 Freistellungsantrag bzw. -anträge gestellt:


wenn ja


Eigentumsverhältnisse:


Stand der Bearbeitung:
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II. Altlastenbezogene Angaben/Vorhandene Unterlagen 

1.	 ISAL-Registriernummer:


dem LUA mitgeteilt am:


2.	 Wurden bzw. werden Fördermaßnahmen zur Erkundung/Beseitigung der Gefahrenlage auf dem Standort durchgeführt? 

ja nein


wenn ja


wann Maßnahme Kosten Fördernde Behörde 

3. Liegen Gutachten oder sonstige Unterlagen vor? 

Untersuchungsstufe 
(s. III.1) 

Gutachter (Ing.-Büro)/ 
Datum 

Aussagen zum Gefahrenpotential der Fläche, 
Empfehlungen zum Handlungsbedarf 

III. Angaben zur beantragten Untersuchung 

1. Beantragte Untersuchungsstufe 

Erfassung/Historische Recherche

Gefährdungsabschätzung 

Erstbewertung 

orientierende Untersuchung 

Detailuntersuchung 

Sanierungsuntersuchung 

Sanierungskonzeption 

Sanierung 
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2.	 Bewertung der beantragten Maßnahmen 

a)	 Der Umfang der vorhandenen Unterlagen/Gutachten ist ausreichend, um ohne weitere Untersuchungen eine Einschätzung der 
uAbfWB bzgl. erforderlicher nutzungsbezogener Sanierungsmaßnahmen zuzulassen. 

ja nein


wenn nein:


Es fehlen folgende Informationen:


b)	 Der vorgesehene Untersuchungsumfang wird für erforderlich gehalten und befürwortet 

ja nein 

Begründung: 

c)	 Folgende Auflagen bzgl. des Untersuchungsumfanges werden aus Sicht der uAbfWB erteilt: 

d)	 Liegen Nutzungsvorstellungen für die Fläche vor und sind diese planungsrechtlich abgesichert (ggf. für Teilflächen)? 
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e)	 Sind die Untersuchungen ausreichend und geeignet, eine Aussage zur geplanten Nutzung zu ermöglichen? 

ja nein 

f)	 Falls Ergebnisse vorliegen: 

Sind die Sanierungsziele/-maßnahmen in Hinblick auf die geplanten Nutzungen/die aktuelle Nutzung der Umgebung nachzu
vollziehen? 

ja nein 

IV. Befürwortung des Antrages 

Der Antrag wird befürwortet. 

Der Antrag wird nicht befürwortet. 

Begründung: 

Anlagen zum Antrag 

V.	 Information an das LUA 

am: 

(Unterschrift) 
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Landesamt für Bauen, Anlage 3 
Verkehr und Straßenwesen 
Lindenallee 51 

15366 Dahlwitz-Hoppegarten 

Stellungnahme 

des Landkreises: 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Bearbeitende Stelle: 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse: 

.....................................................................................................................................................................................................................


zum Antrag der Gemeinde: 

..................................................................................................................................................................................................................... 

auf Förderung der Maßnahme: 

.....................................................................................................................................................................................................................


Die beantragte Maßnahme Ja Nein 

1. stimmt mit den Zielen der Kreisentwicklung überein 

2. stimmt mit den gemeindlichen Entwicklungszielen überein 

3. ist planungsrechtlich nach § 30/§ 33/§ 34/§ 35 BauGB1 zulässig 

4. ist bauordnungsrechtlich zulässig 

5. ist dringlich 

nicht Zutreffendes bitte streichen 1 
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6. Erläuterungen/Begründung 

____________________________________________ Siegel ___________________________________________ 
(Ort/Datum) Unterschrift 

Die Kommunalaufsicht bestätigt, dass der kommunale Eigenanteil gesichert ist. 

____________________________________________ Siegel ___________________________________________ 
(Ort/Datum) Unterschrift 
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Gemeinsamer Runderlass 

des Ministeriums für Wirtschaft,


des Ministeriums für Landwirtschaft,

Umweltschutz und Raumordnung und 


des Ministeriums für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg 


zur Verordnung über die Zuständigkeit 

zum Vollzug energierechtlicher Vorschriften 


und zur Zulassung von Rohrfernleitungen sowie 

zu den Zuständigkeitsregelungen 


für die Zulassung von Rohrfernleitungen 

nach dem Brandenburgischen Wassergesetz 


- Längsverlegung von Leitungen 

im öffentlichen Straßenland 


Vom 16. Mai 2003 

Die nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 4 und nach § 2 Nr. 1 der Verord
nung über die Zuständigkeit zum Vollzug energierechtlicher 
Vorschriften und zur Zulassung von Rohrfernleitungen sowie 
nach § 126 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 129 a Abs. 2 Nr. 11 
und 12 des Brandenburgischen Wassergesetzes zuständigen Plan
feststellungsbehörden haben sich in den jeweiligen Zulassungs
verfahren zu vergewissern, dass bei einer geplanten Längsverle
gung von Leitungsanlagen in öffentlichen Straßen zwischen 
dem Vorhabensträger und dem zuständigen Träger der Straßen
baulast Einigkeit über die Inanspruchnahme des Straßenlandes 
besteht. 

Dieser Runderlass tritt fünf Jahre nach Veröffentlichung außer 
Kraft, wenn seine Gültigkeit nicht verlängert wird. 
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Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.


Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post. Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind

an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten.
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